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Der Wirtschaftsplan 2021 der Kreiswerke Grevenbroich GmbH ist noch nicht beschlossen 

und somit auch nicht verfügbar. 
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Der Wirtschaftsplan 2021 der Technologiezentrum Glehn GmbH ist noch nicht verfügbar. 
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Der Wirtschaftsplan 2021 der Segelflugplatzgesellschaft mbH ist noch nicht verfügbar. 
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Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Neuss

A K T I V S E I T E
EUR EUR TEUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 2.648.807,46 690

2. Geschäfts- oder Firmenwert 618.298,20 3.267.105,66 431 1.121

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 159.181.287,37 92.445

2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten
einschließtlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 5.558.073,95 0

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 561.260,00 0

4. Technische Anlagen und Maschinen 4.816.838,67 946

5. Einrichtungen und Ausstattungen 25.800.814,16 14.122

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.117.660,33 207.035.934,48 1.159 108.672

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.849.214,05 0

2. Sonstige Finanzanlagen 328.512,69 12.177.726,74 0 0

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.925.869,29 1.816

2. Unfertige Leistungen 2.794.615,19 6.720.484,48 1.316 3.132

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.510.161,15 24.337

2. Forderungen gegen Gesellschafter 950.433,51 189

3. Sonstige Vermögensgegenstände 5.594.582,26 45.055.176,92 6.222 30.748

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 23.884.774,20 5.192

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 233.130,99 61

298.374.333,47 148.926

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Vorjahr

Anlage I/1

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.510.161,15 24.337

2. Forderungen gegen Gesellschafter

3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.510.161,15 24.337

2. Forderungen gegen Gesellschafter

2. Unfertige Leistungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.510.161,15 24.337

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.117.660,33 207.035.934,48 1.159 108.6726. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.117.660,33 207.035.934,48 1.159 108.672

4.816.838,67 946

25.800.814,16 14.122

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.117.660,33 207.035.934,48 1.159 108.672

einschließtlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 5.558.073,95

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 561.260,00

4.816.838,67 946

einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 159.181.287,37 92.445

2.648.807,46 690

618.298,20 3.267.105,66 431 1.121

einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 159.181.287,37 92.445

2.648.807,46 690

618.298,20 3.267.105,66 431 1.121

EUR EUR TEUR TEUR
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P A S S I V S E I T E
EUR EUR TEUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 16.000.000,00 15.147

II. Kapitalrücklage 52.434.147,75 6.433

III. Gewinnrücklagen 1.171.834,39 999

IV. Gewinn-/Verlustvortrag 17.147.742,92 13.691

V. Nicht beherrschende Anteile 574.668,84 632
davon Jahresüberschuss /-fehlbetrag + 65.323,73 EUR (156)

VI. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 6.972.603,48- 80.355.790,42 3.487 40.389

B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG 4.886.240,90 4.886

C. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG
DES ANLAGEVERMÖGENS 49.912.989,49 22.477

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.166.704,00 984

2. Steuerrückstellungen 731.624,72 29

3. Sonstige Rückstellungen 44.239.318,69 47.137.647,41 27.499 28.512

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 79.988.995,55 37.707
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.663.693,08 EUR (6.281)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 66.325.302,57 EUR (31.426)

2. Erhaltene Anzahlungen 109.170,39 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 109.170,39 EUR (0)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.049.893,72 3.928
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.800.450,79 EUR (3.928)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 249.442,93 EUR

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (1)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 25.925.446,06 10.279
davon aus Steuern 3.174.514,37 EUR (1.662)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.377,25 EUR (1)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.844.833,72 EUR (9.056)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.080.612,34 EUR 115.073.505,72 (1.223) 51.915

F.
AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG 166.674,97 202

G.
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 841.484,56 545

298.374.333,47 148.926

Vorjahr

Anlage I/2

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern 3.174.514,37 EUR
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.377,25 EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.844.833,72 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.080.612,34 EUR 115.073.505,72 (1.223) 51.915

AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern 3.174.514,37 EUR
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.377,25 EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.844.833,72 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.080.612,34 EUR 115.073.505,72 (1.223) 51.915

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern 3.174.514,37 EUR
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.377,25 EUR

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.049.893,72 3.928
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.800.450,79 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 249.442,93 EUR

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 109.170,39 EUR

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.049.893,72 3.928
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.800.450,79 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 249.442,93 EUR

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 109.170,39 EUR

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.049.893,72 3.928
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.800.450,79 EUR

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.663.693,08 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 66.325.302,57 EUR

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 109.170,39 EUR

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.663.693,08 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 66.325.302,57 EUR

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.166.704,00 984

731.624,72 29

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.166.704,00 984

4.886.240,90 4.886

49.912.989,49 22.477

1.171.834,39 999

17.147.742,92 13.691

574.668,84 632

- 80.355.790,42 3.487 40.389

1.171.834,39 999

17.147.742,92 13.691

16.000.000,00 15.147

52.434.147,75 6.433

EUR EUR TEUR TEUR
Vorjahr

EUR EUR TEUR TEUR
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Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Neuss

EUR EUR TEUR TEUR

1. Umsatzerlöse 317.503.145,34 173.356

2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 343.552,06 41+

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 408.383,56

4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 1.000.911,37 1.119

5. Sonstige betriebliche Erträge 21.979.975,29 341.235.967,62 12.084 186.600

6. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 74.151.554,07 47.174

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.062.490,60 91.214.044,67 9.538 56.712

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 160.199.485,91 82.322

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 38.389.880,04 19.238

davon für Altersversorgung 11.368.814,33 EUR 198.589.365,95 (5.183) 101.560

Zwischenergebnis 51.432.557,00 28.328

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 16.395.978,47 9.724

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 38.807.034,94 55.203.013,41 17.198 26.922

Zwischenergebnis 3.770.456,41- 1.406

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 366.904,68 1.799

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.068.806,47 1.366

davon aus Aufzinsung 9.300,19 EUR 1.701.901,79- (37) 433+

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.432.397,55 1.806-

13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.904.755,75- 3.645

14. Sonstige Steuern 2.524,00 2

15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 6.907.279,75- 3.643

16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag nicht beherrschende Anteile 65.323,73- 156-

17. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 6.972.603,48- 3.487

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Vorjahr

Anlage II

17. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag nicht beherrschende Anteile

17. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag nicht beherrschende Anteile

17. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag nicht beherrschende Anteile

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

16.395.978,47 9.724

38.807.034,94 55.203.013,41 17.198 26.922

38.389.880,04 19.238

160.199.485,91 82.322

38.389.880,04 19.238

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.062.490,60 91.214.044,67 9.538 56.712

160.199.485,91 82.322

11,37 1.119

21.979.975,29 341.235.967,62 12.084 186.600

,07 47.174

14.044,67 9.538 56.712

11,37 1.119

21.979.975,29 341.235.967,62 12.084 186.600

317.503.145,34 173.356
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Anlage VI/1 

Rheinland Klinikum Neuss GmbH KONZERN 

 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 
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Anlage VI/2 

Rheinland Klinikum Neuss GmbH 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 

 

A. Grundlagen des Unternehmens 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist rückwirkend zum 1. Januar 2019 aus der Fusion 

der Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH und der Rhein-Kreis Neuss 

Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie 

der Rhein-Kreis Neuss. Sitz der Gesellschaft ist Neuss. In der Rheinland Klinikum Neuss 

GmbH werden die folgenden Betriebsstätten betrieben: 

- Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus 

- Rheinland Klinikum Dormagen 

- Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabeth Krankenhaus 

- Rheintor Klinik, Neuss 

- Pflegeheim Herz-Jesu, Neuss 

- Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich 

- Seniorenhaus Korschenbroich 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist die Führungsgesellschaft eines Konzerns mit 

acht Tochtergesellschaften und einer Enkelgesellschaft: 

 Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

Im Rahmen der Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

(100 %) betreibt der Konzern eine auf Grundlage des § 95 SGB V gegründete Einrich-

tung der ambulanten Pflege, die mit Hilfe angestellter Ärzte oder freiberuflicher Ver-

tragsärzte ambulante medizinische Leistungen erbringt. Die Gesellschaft dient aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne der 

§§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG. Die MVZ GmbH beinhaltet die Fachbereiche 

Strahlentherapie und Pathologie. 

  

tung der ambulanten Pflege, die mit Hilfe angestellter Ärzte oder freiberuflicher Ver-

(100 %) betreibt der Konzern eine auf Grundlage des § 95 SGB V gegründete Einrich-

tung der ambulanten Pflege, die mit Hilfe angestellter Ärzte oder freiberuflicher Ver-

tragsärzte ambulante medizinische Leistungen erbringt. Die Gesellschaft dient aus-

Im Rahmen der Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

(100 %) betreibt der Konzern eine auf Grundlage des § 95 SGB V gegründete Einrich-

tung der ambulanten Pflege, die mit Hilfe angestellter Ärzte oder freiberuflicher Ver-

Im Rahmen der Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

(100 %) betreibt der Konzern eine auf Grundlage des § 95 SGB V gegründete Einrich-

Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

Im Rahmen der Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

acht Tochtergesellschaften und einer Enkelgesellschaft: 

Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist die Führungsgesellschaft eines Konzerns mit 

acht Tochtergesellschaften und einer Enkelgesellschaft: 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist die Führungsgesellschaft eines Konzerns mit 

acht Tochtergesellschaften und einer Enkelgesellschaft: 

Seniorenhaus Korschenbroich 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist die Führungsgesellschaft eines Konzerns mit 

Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich 

Pflegeheim Herz-Jesu, Neuss 

Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich 

Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabeth Krankenhaus 

Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie 

der Rhein-Kreis Neuss. Sitz der Gesellschaft ist Neuss. In der Rheinland Kli

Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie 

der Rhein-Kreis Neuss. Sitz der Gesellschaft ist Neuss. In der Rheinland Klinikum Neuss 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist rückwirkend zum 1. Januar 2019 aus der Fusion 

der Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH und der Rhein-Kreis Neuss 

Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie 

nikum Neuss 

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist rückwirkend zum 1. Januar 2019 aus der Fusion 
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Anlage VI/3 

 Privatklinik GmbH Neuss 

Im Rechtskleid der PK Privatklinik Neuss GmbH (100 %) möchte der Konzern Chancen 

nutzen, die gemeinnützigen Krankenhäusern schwerer zugänglich sein könnten. Sie 

besitzt drei Geschäftsfelder  

 

 

 

 Krankenhaus-Service GmbH Neuss 

Im Rahmen der Krankenhaus Service GmbH (51 %) beschäftigt der Konzern sich in ers-

ter Linie mit dem Erbringen von Dienstleistungen, zu nennen sind insbesondere die Rei-

nigung und die Transportdienstleistungen für das Rheinland Klinikum Neuss Lukaskran-

kenhaus, Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und  

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH. 

 LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH 

Im Rahmen der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH (94,9 %) wird durch 

den Betrieb von elf Kindertageseinrichtungen die Förderung der Jungendhilfe und Er-

ziehung sichergestellt. Diese umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kin-

dern. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mild-

tätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG. 

 MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH 

Im Rahmen der MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH (100 %) betreibt der Konzern eine 

auf Grundlage des § 95 SGB V ein weiteres medizinisches Versorgungszentrum. Kern-

aufgabe ist die Teilnahme an der vertragsärztlichen sowie privatärztlichen Versorgung 

in den Gebieten Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 

Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen 

Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG. 

  

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH 

Im Rahmen de

auf Grundlage des § 95 SGB V ein weiteres medizinisches Versorgungszentrum. Kern-

aufgabe ist die Teilnahme an der vertragsärztlichen sowie privatärztlichen Versorgung 

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH 

Im Rahmen de

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH 

dern. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mild-

tätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG. 

ziehung sichergestellt. Diese umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kin-

dern. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mild-

tätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG. 

ziehung sichergestellt. Diese umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kin-

dern. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mild-

den Betrieb von elf Kindertageseinrichtungen die Förderung der Jungendhilfe und Er-

ziehung sichergestellt. Diese umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kin-

Im Rahmen der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH (94,9 %) wird durch 

den Betrieb von elf Kindertageseinrichtungen die Förderung der Jungendhilfe und Er-

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH 

Im Rahmen der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH (94,9 %) wird durch 

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH 

kenhaus, Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und  

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH. 

nigung und die Transportdienstleistungen für das Rheinland Klinikum Neuss Lukaskran-

kenhaus, Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und  

ter Linie mit dem Erbringen von Dienstleistungen, zu nennen sind insbesondere die Rei

nigung und die Transportdienstleistungen für das Rheinland Klinikum Neuss Lukaskran-

Im Rahmen der Krankenhaus Service GmbH (51 %) beschäftigt der Konzern sich in ers-

nutzen, die gemeinnützigen Krankenhäusern schwerer zugänglich sein könnten. Sie 
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 Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH 

Im Rahmen der Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH (100 %) werden Service-

leistungen insbesondere für das Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Standorte Dormagen 

und Grevenbroich mit den Schwerpunkten der Gebäudereinigung, der Erbringung lo-

gistischer Dienstleistungen und sonstiger Servicedienste wie zum Beispiel der Bettenrei-

nigung oder anderer haushaltsnaher Dienstleistungen durchgeführt. 

 Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH 

Die Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH überlässt als Tochter der Service-

Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH (50 %) 

und Nuklearmedizin in den Rheinland Kliniken Dormagen und Grevenbroich Elisabeth-

en Geräte und Einrichtungsgegenstände an die radiolo-

gisch-nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxen sowie die privatärztliche Gemein-

schaftspraxis Grevenbroich/Dormagen. 

 Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH 

Die Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH (100 %) erbringt Verpflegungsleis-

tungen an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH, mit den Standorten Dormagen und 

Grevenbroich, sowie die Alten- und Pflegeeinrichtungen Lindenhof und Korschen-

broich. 

 Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH 

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH (100 %) bietet arbeitsmedizinische Leistungen auf 

Grundlage von Rechtsvorschriften sowohl für den Konzern als auch für andere Unter-

nehmen und Firmen an. 

Die Geschäftsführung erklärt gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öf-

fentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung eingehalten werden. Der Konzern ist 

dieser Aufgabenstellung im Geschäftsjahr 2019 uneingeschränkt nachgekommen. 
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Anlage VI/5 

B. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen  

Jährlich verschlechtern sich die wirtschaftlichen Grundlagen für die Krankenhäuser. 

Regelmäßig steigen die Personalkosten stärker als die durch zahlreiche gesetzliche Re-

gelungen administrierten Preise der Krankenhäuser. Daraus folgen dann Arbeitsver-

dichtungen für die Mitarbeiter und im Branchendurchschnitt sich verschlechternde 

Jahresergebnisse. Die Roland-Berger-Krankenhausstudie 2019 kommt zu dem Ergebnis, 

dass nur 32 % der Krankenhäuser der Bundesrepublik Deutschland das Geschäftsjahr 

mit einem Überschuss abschließen werden.  

Zunehmend wirkt sich belastend aus, dass die Krankenkassen durch Zahlungsverzöge-

rungen und Zahlungsverweigerungen der Krankenhausrechnungen das wirtschaftli-

che Ergebnis belasten. Werden Rechnungen beanstandet und gelingt eine Einigung 

mit den Krankenkassen und/oder dem Medizinischen Dienst nicht, so bleibt letztlich 

nur der Rechtsweg, was zu einer jahrelangen Verzögerung führen kann und sich ne-

gativ auf die Liquidität auswirkt. 

Im Rhein-Kreis Neuss ist das Rheinland Klinikum mit über 1.200 Betten über vier Stand-

orte verteilt ein Krankenhaus von bedeutender Größe. Der Gesellschaft kommt daher 

eine entsprechende Rolle in der gesundheitlichen Versorgung innerhalb der Region 

zu. 

2. Geschäftsverlauf einschl. Geschäftsergebnis und Lage des Konzerns 

a) Geschäftsergebnis 

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Jahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in 

Höhe von 6.973 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr (als Summe der Jahresergebnisse 

aller Gesellschaften) bedeutet dies einen Ergebnisrückgang in Höhe von 8.683 TEUR. 

Die Gesamterlöse einschl. sonstiger Erträge belaufen sich im Jahr 2019 auf  

318 Mio. EUR. Die Erlöse verteilen sich mit 66,0 % auf die Erlöse aus Krankenhausleistun-

gen und mit 34,0 % auf sonstige Umsatzerlöse und andere krankenhaustypische Um-

satzerlöse. 
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Anlage VI/6 

Im Jahr 2019 wurde vor Konsolidierung in der Medizinisches Versorgungszentrum Lukas-

krankenhaus Neuss GmbH ein Umsatz von insgesamt 5,5 Mio. EUR erzielt. Das Unterneh-

men weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 325 TEUR aus. 

In den über die Tochtergesellschaft PK Privatklinik Neuss GmbH betriebenen Ge-

schäftsfeldern wurde vor Konsolidierung ein Umsatz von 6,8 Mio. EUR bei einem Über-

schuss von 312 TEUR erzielt.  

Die Krankenhaus Service GmbH erzielte im Jahr 2019 vor Konsolidierung einen Gewinn 

von 122 TEUR bei einem Umsatz von rd. 7,1 Mio. EUR, bei dem es sich überwiegend um 

Innenumsätze des Konzerns handelt.  

Die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH hat mit einem Umsatz vor Konso-

lidierung in Höhe von 8,4 Mio. EUR. Das Unternehmen erzielte einen positiven Jahres-

überschuss in Höhe von 105 TEUR. 

Die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH schließt das Jahr 2019 mit einem Jahresfehl-

betrag in Höhe von 55 TEUR, bei einem Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 

2,0 Mio. EUR. 

Die Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH weist einen Umsatz vor Konsolidie-

rung in Höhe von 4,8 Mio. EUR und einen positiven Jahresüberschuss von 1 TEUR aus. 

Die Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH erreichte insgesamt einen  

Jahresüberschuss von 68 TEUR und einen Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 

497 TEUR. Das Unternehmen fließt nur zu 50 % mit in dem Konzernabschluss ein. 

Im Jahr 2019 erzielte die Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH einen Umsatz 

vor Konsolidierung in Höhe von 5,1 Mio. EUR. Das Unternehmen erzielte einen Jahres-

überschuss in Höhe von 2,9 TEUR. 

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH erreichte einen Umsatz vor Konsolidierung von  

1,6 Mio. EUR und weist einen Gewinn von 176 EUR aus. 

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Gesamtsumme der Umsatzerlöse vor Konsolidie-

rung um 1,8 Mio. EUR bzw. 4,6 %. 
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Anlage VI/7 

b) Entwicklung im Konzern 

Umstrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen 

Im Bereich der Pflege wurden im Jahr 2019 weitere Umstrukturierungsmaßnahmen um-

gesetzt, um den weiterhin deutlich spürbareren Fachkräftemangel, insbesondere in 

den Funktionsbereichen wie OP und Intensiv, als auch im Pflegedienst im Stationsbe-

reich entgegen zu wirken. 

Neben unserem preisgekrönten Flexpool, der weiter mit Pflegekräften aufgestockt 

wurde, haben wir unsere Rekrutierungsmaßnahmen ins benachbarte EU-Ausland, hier 

insbesondere Italien, weiter ausgebaut, um die Pflege- und Funktionsbereiche effektiv 

und nachhaltig weiter zu unterstützen. Es ist gelungen, dass auf Leasingkräfte von 

Fremdfirmen im Pflege- und Funktionsbereich der Krankenhäuser fast ausnahmslos ver-

zichtet werden konnte. Mit Hilfe der bedarfsgerechten Kapazitätsplanung werden in 

aktuellen Projekten auf den jeweiligen Stationen und in den Funktionsbereichen wei-

tere Einsparpotenziale erarbeitet. Im Bereich der Altenpflegeeinrichtungen musste ver-

mehrt auf Fremdpersonal zurückgegriffen werden. 

Im Rahmen des Hygieneförderprogramms nach § 4 Abs. 11 KHEntgG sind auch im Jahr 

2019 weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des Infektionsschutzgeset-

zes in Verbindung mit der Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in 

medizinischen Einrichtungen NRW durchgeführt worden und weitere sind für 2020 ge-

plant.  

Veränderungen der rechtlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Die Budgetverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkas-

sen im Kreis Neuss sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Zu den Rahmenbedin-

gungen der Budgetverhandlung gehört die Entwicklung des Landesbasisfallwertes, 

der sich in Nordrhein-Westfalen von 3.452,70 EUR im Jahr 2018 auf 3.537,00 EUR im Jahr 

2019 veränderte.  
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Anlage VI/8 

Lukaskrankenhaus 

Zunächst wurde Ende Januar 2019 noch das Budget für das Jahr 2018 mit den Kassen 

verhandelt und zum 1. März 2019 umgesetzt werden. Dabei wurde das für 2017 verein-

barte Budget in Höhe von 28.500 Bewertungsrelationen in gleicher Höhe auch für 2018 

weiter vereinbart, so dass auch für 2018 kein Fixkostendegressionsabschlag anfiel. Im 

Rahmen der Budgetvereinbarung 2018 wurden auch schon die Eckpunkte des Bud-

gets 2019, das im Wesentlichen eine Fortschreibung der Casemixpunkte und eine Preis-

anpassung um die Veränderungsrate beinhaltete, verabredet. Dieses Budgetvolumen 

liegt leicht über der IST-Leistung des Jahres 2018. Durch die Fortschreibung des Budgets 

konnte jedoch verhindert werden, dass erwartete Leistungssteigerungen im Jahr 2019 

nicht erneut mit einem Fixkostendegressionsabschlag erkauft werden mussten. 

Preiserhöhungen konnten im Bereich von einigen Krankenhaus-individuell zu vereinba-

renden Entgelten speziell im Bereich der Intensivmedizin erzielt werden. 

Für die im Jahr 2016 vereinbarten Mehrleistungen mussten zuletzt noch im Jahr 2018 

Mehrleistungsabschläge von 707 TEUR gezahlt werden; diese fielen im Jahr 2019 nicht 

mehr an.  

Die Umsetzung verzögerte sich wegen der strittigen Frage der Stufe der Notfallversor-

gung, so dass zunächst eine in diesem Punkt vorläufige Budgetvereinbarung zum 

1. August 2019 umgesetzt wurde.  

Die strittige Frage der Einstufung der Notfallversorgung wurde im November von der 

Schiedsstelle verhandelt und entsprechend der vorläufigen Vereinbarung entschie-

den, also entgegen der höheren Forderung durch das Lukaskrankenhaus. Mögliche 

Rechtsmittel gegen diese Entscheidung werden noch geprüft. 

Das Ausbildungsbudget wurde durch eine Kostenentwicklungsfortschreibung in Höhe 

von 2,65 % erhöht. 
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konnte jedoch verhindert werden, dass erwartete Leistungssteigerungen im Jahr 2019 
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gets 2019, das im Wesentlichen eine Fortschreibung der Casemixpunkte und eine Preis-

anpassung um die Veränderungsrate beinhaltete, verabredet. Dieses Budgetvolumen 

weiter vereinbart, so dass auch für 2018 kein Fixkostendegressionsabschlag anfiel. Im 

Rahmen der Budgetvereinbarung 2018 wurden auch schon die Eckpunkte des Bud-

barte Budget in Höhe von 28.500 Bewertungsrelationen in gleicher Höhe auch für 2018 

verhandelt und zum 1. März 2019 umgesetzt werden. Dabei wurde das für 2017 verein-

barte Budget in Höhe von 28.500 Bewertungsrelationen in gleicher Höhe auch für 2018 
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Rhein-Kreis Kliniken 

Auch für die beiden Betriebsteile der Rheinkreiskliniken konnte ein Budgetabschluss für 

das Jahr 2019 noch nicht vereinbart werden. 

Im Rahmen der Entgeltverhandlungen haben die Kostenträger die Bereitschaft signa-

lisiert abweichend von den Regelungen des § 4 Abs. 3 KHEntgG  gegen Verzicht auf 

Mindererlösausgeleiche ein Budget in Höhe von 24.100 Casemix-Punkten zu vereinba-

ren. Vor dem Hintergrund der Fortschreibung dieses Casemix-Volumens aus den Vor-

jahren kommt es auch bei den Kreiskliniken nicht zu einem Fixkostendegressionsab-

schlag. 

Auch bei den Rheinkreiskliniken besteht im Punkt der Notfallversorgung keine Einigkeit. 

Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsbedingungen 

Eine Einigung mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen im Rhein-

Kreis Neuss bezüglich der Leistungserbringung von interventionellen Herzklappenein-

im Lukaskrankenhaus gelingt seit 2014 weiter nicht. Hier haben wir für 

das Budgetjahr 2014 den Rechtsweg beschritten. Nach 2 Schiedsstellenverhandlun-

gen wurde erfreulicherweise die Vereinbarung der TAVI-Leistung als rechtmäßig und 

zulässig anerkannt und durch die Bezirksregierung im August 2017 genehmigt. Die Kas-

senseite hat hierzu jedoch Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, ein Urteil dazu 

liegt noch nicht vor. Die entsprechenden Budgetvereinbarungen für die Jahre 2015 

bis 2018 sind deshalb noch vorläufig. Da die Bezahlung der TAVI-Leistungen mit der 

Mehrzahl der Kostenträger weiterhin strittig ist, wird diese Behandlungsoption ab Früh-

jahr 2018 nicht mehr im Lukaskrankenhaus angeboten. 

Vergleich der in der Vorperiode gemachten Prognose mit der tatsächlichen Entwick-

lung 

In 2019 wurde im Lukaskrankenhaus ein Casemix-Volumen von 29.631 erreicht. Dieses 

lag mit 4,8% oder um 1370 Casemix-Punkte sehr deutlich über dem Vorjahr. Diese Um-

satzsteigerungen waren besonders in den 3 Kliniken zu verzeichnen, die von einem 

Chefarztwechsel betroffen waren und noch 2018 einen deutlichen Leistungsrückgang 
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zu verzeichnen hatten: Die Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Endokrine Chirurgie 

sowie die Geriatrie. Eine klare Leistungssteigerung wurde aber auch in allen anderen 

Kliniken erzielt.  

Auch unser internes Ziel von 28.935 Casemix-Punkten haben wir im Jahr 2019 deutlich 

übertroffen. Auch in diesem Jahr wurde die Verweildauer, die sich über den Mittelwert 

des DRG-Kataloges ergeben würde, deutlich unterschritten. Statt 5,0 Tage nach DRG-

Katalog wurden die Patienten des Lukaskrankenhauses im Durchschnitt innerhalb von 

4,5 Tagen behandelt. Dies betrachten wir als Beleg für gute Organisationsstruktur sowie 

komplikationsarme Behandlungen. 

In den Rheinkreiskliniken wurde ein Casemix-Volumen von 23.605,059 erreicht. Dieses 

Casemix-Volumen liegt deutlich hinter dem ursprünglich geplanten Casemix-Volumen 

von 25.060,00 Punkten und ist mitursächlich für den Jahresfehlbetrag, da die Kosten-

strukturen zur Erbringung des geplanten Casemix-Volumen vorgehalten wurden. Die 

Verweildauer in den Rheinkreiskliniken hatte 6,20 Tage betragen. 

Der bundesweit anhaltende Trend der zunehmenden Rechnungsprüfungen durch 

den MDK mit konsekutiven Kürzungen ist auch am Lukaskrankenhaus weiterhin spür-

bar.  

Abschließendes Gesamturteil der GF 

Das Geschäftsjahr 2019 konnte zwar noch nicht mit einem positiven Jahresergebnis 

abgeschlossen werden, trotzdem bewertet es die Geschäftsführung sehr positiv, dass 

die Fusion 2019 vollzogen wurde. Sie geht davon aus, dass sie in Zukunft einen wesent-

lichen Beitrag leisten wird, die besonderen Herausforderungen im Krankenhauswesen 

zu bewältigen. 

Die aus der umfangreichen Bautätigkeit unserer Einrichtungen resultierende Annuität 

kann vertragsgemäß bedient werden. 
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3. Lage des Konzerns: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

a) Ertragslage 

Die Ertragslage des Konzerns ist gezeichnet durch einen Jahresfehlbetrag von 

6.973 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern vom Einkommen und Ertrag und Abschrei-

bungen (bereinigt um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten), das EBITDA (nach 

Krankenhauszweckverbandsschema), beträgt 6.079 TEUR. 

Bei der Interpretation des Jahresfehlbetrages ist allerdings zu berücksichtigen, dass vor 

dem Hintergrund der Fusion Bilanzierungspraktiken im Bereich der Rückstellungen an-

einander angeglichen wurden und dass es weitere einmalige Sondereffekte im Jahr 

2019 gegeben hat, die das operative Ergebnis deutlich negativ beeinflusst haben. 

Hierzu wird auf die Darstellung der Geschäfte von außergewöhnlicher Größenordnung 

oder Bedeutung im Anhang verwiesen. Ohne diese Sondereffekte hätte sich ein nied-

rigerer Fehlbetrag im operativen Bereich ergeben. 

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich um 10,5 Mio. EUR bzw. 5,3 %. Dem-

gegenüber sind die Personalaufwendungen um 18,4 Mio. EUR bzw. um 10,2 % und der 

Materialaufwand um 18,9 Mio. EUR bzw. 20,0 % angestiegen. Damit resultiert der Fehl-

betrag des operativen Ergebnisses neben den oben genannten Sondereffekten ins-

besondere aus einer Leistungsentwicklung, die die Entwicklung der Wesentlichen Auf-

wandsentwicklungen nicht kompensieren konnte.  

Die Abschreibungen auf Forderungen betragen in 2019 475 TEUR. Im Verhältnis zum 

Gesamtumsatz in Höhe von rd. 340 Mio. EUR sind die Abschreibungen auf Forderungen 

insofern absolut untergeordneter Bedeutung. Maßgeblich ist, dass die Kostenträger 

Rechnungen im Kern begleichen. Sorge bereitet an dieser Stelle das Kürzungsverhal-

ten der erbrachten Krankenhausleistungen durch den medizinischen Dienst der Kran-

kenversicherungen. Daneben werden bereits erbrachte Leistungen im Wege der 

Klage durch die Kostenträger angefochten. 

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Jahresergebnis 2019 mit insge-

samt 1,4 Mio. EUR. 
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b) Finanzlage:  

Der Konzern hat einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 

54,6 Mio. EUR erzielt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2019 

ist für eine Analyse der Innenfinanzierungskraft des Konzerns allerdings nur bedingt ge-

eignet, da der Cashflow durch die Vermögensübertragungen und Schuldenübernah-

men im Rahmen der Fusion sowie die Erstkonsolidierungen der neu übernommenen 

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen deutlich außerordentlich geprägt ist.  

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Fusion deutlich um 

149,4 Mio. EUR angestiegen. Auf der Aktivseite ist ein Anstieg des Anlagevermögens in 

Höhe von 112,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Forderungen und sonstigen Vermögens-

gegenstände steigen gegenüber dem Vorjahr um 14,5 Mio. EUR. Dieser Anstieg resul-

tierte im Wesentlichen aus der Fusion. 

Auf der Passivseite der Bilanz sind die Rückstellungen um 18,6 Mio. EUR gestiegen. Im 

Wesentlichen sind hier Rückstellungen aus Entgeltrisiken (MDK und Klageverfahren), 

Rückstellungen für Altersversorgung und Steuerrückstellungen betroffen. Die Darle-

hensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten aufgrund planmäßiger  

Tilgungen per anno reduziert werden. Allerdings steigen die Verbindlichkeiten  

gegenüber Kreditinstituten fusionsbedingt ebenfalls gegenüber dem Vorjahr an  

(+ 42,3 Mio. EUR) Aufgrund des erzielten Cashflows aus der laufenden Geschäftstätig-

keit und aufgrund bestehender Kreditzusagen der Sparkasse Neuss im Rahmen eines 

Cashmanagementvertrages war die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert. Die 

Liquiditätsentwicklung wird außerdem maßgeblich beeinflusst durch die getätigten In-

vestitionen. 

Insgesamt wurden nach der Fusion (Netto-) Investitionen von 22,5 Mio. EUR in das Sach-

anlagevermögen getätigt. Wir wurden vom Land Nordrhein-Westfalen mit 3,6 Mio. EUR 

pauschalen Fördermitteln für kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW 

unterstützt. 

Liquiditätsentwicklung wird außerdem maßgeblich beeinflusst durch die getätigten I
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Zusätzlich wurde gem. § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG NRW i.V. mit den Vorschriften der Pausch-

KHFVO eine Baupauschale in Höhe von 2,4 Mio. EUR bewilligt, das übrige Investitions-

volumen wurde mit Eigenmitteln finanziert. 

Für die IT-Sicherheit und die IT-Infrastruktur wurden zusätzlich 2.089 TEUR investiert.  

Im Bereich der Strahlentherapie wurde ein neuer Linearbeschleuniger INFINITY ange-

schafft (2.200 TEUR). Die Investitionssumme beinhaltet auch die Erweiterung des Onko-

logie-Management-Systems MOSAIQ und die Aufrüstung des Planungssystems MO-

NACO.  

Ein neuer Bunker wurde bereits 2014 gebaut, so dass der vorhandene Raum nur im 

Innenbereich ausgebaut wurde. Mit dem neuen Linearbeschleuniger verfügt die 

Strahlentherapie über zwei baugleiche und kompatible Geräte, die alle hochmoder-

nen Bestrahlungsformen ermöglichen. 

Für den Fortschritt der medizinischen Leistungen des Krankenhauses wurden auch in 

2019 weitere Neuanschaffungen von medizinisch-technischen Geräten realisiert. Das 

Jahr war geprägt von Ersatzbeschaffungen und Modernisierungen zur Erhaltung einer 

zeitgemäßen Geräteausstattung unter Beachtung der Folgekosten. Unter anderem 

wurden in aktuellster Technologie in Betrieb genommen: 

-  Zentrale EKG -Verspeicherung und Analyse (MUSE) (200 TEUR) 

Das Kardiologie-Informationssystem stellt alle im Hause aufgenommenen EKG-Daten 

zum Abruf an beliebige Stellen bereit und rationalisiert die Arbeitsabläufe. Das System 

integriert und optimiert den Fluss kardiologischer Daten, um diese schneller analysieren 

zu können. Das führt nicht nur zu besseren therapeutischen Entscheidungen, sondern 

infolge der Kommunikation mit dem Krankenhaus - Informationssystem KIS auch zu bes-

seren administrativen Abläufen (Patientenverwaltung, Abrechnung usw.) 
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Herztätigkeit und Blutdruck, die Messwerte werden drahtlos zur Überwachungszentrale 

übertragen. Die Alarmierung von Ärzten und Pflegekräften bei Unregelmäßigkeiten ist 

ebenfalls drahtlos möglich. Überwachungspflichtige Patienten können nun früher die 

Intensivstation verlassen. 

Im Bereich der kurzfristigen Anlagegüter für den medizinischen-technischen Fortschritt 

wurden Investitionen in Höhe von 3,3 Mio. EUR realisiert.  

Für die Stationen 2A (Regelleistung) und 3A (Wahlleistungsstation) im Krankenhaus in 

Dormagen erfolgten im Jahr 2019 umfangreiche Umbaumaßnahmen. Der Standard 

der Stationen wurde erheblich verbessert. Insbesondere die Wahlleistungsstation 3A 

war davon betroffen. Die Gesamtkosten inclusive des Inventars beliefen sich für die 

Station 2A auf 1.570 TEUR und für die Station 3A auf 1.797 TEUR. 
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Anlage VI/15 

Kapitalflussrechnung 

   TEUR 

1. Jahresergebnis - 6.907 

2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens + 16.396 

3. Veränderung der Rückstellungen + 18.625 

4. Auflösung von Sonderposten und sonstige   

 zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen - 6.519 

5. Veränderung der Vorräte, der Forderungen    

 aus Lieferungen und Leistungen   

 sowie sonstiger Aktiva - 18.066 

6. Veränderung der Verbindlichkeiten aus   

 Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva + 49.054 

7. Zinsaufwendungen + 2.069 

8. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit + 54.652 

9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens + 2.030 

10. Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen - 22.508 

11. Übernahme (Netto-) Finanzanlagevermögen aus Fusion - 11.849 

12. 

Übernahme Anlagevermögen aus Fusion und Erstkonsolidierun-

gen - 96.757 

13. Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 129.084 

14. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern + 46.854 

15. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (fusonisbedingt) + 48.384 

16. Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen - 6.928 

17. Auszahlung von Darlehenszinsen - 2.069 

18. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit + 92.157 

19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds + 17.725 

20. Konsolidierungsbedingte Veränderung + 142 

21. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode - 1.089 

22. Finanzmittelfonds am Ende der Periode + 16.778 
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Bei der Interpretation der Kapitalflussrechnung ist für das Jahr 2019 zu berücksichtigen, 

dass die Cashflows insbesondere die Effekte aus der Fusion der Rhein-Kreis Neuss Klini-

ken GmbH mit der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH zum 1. Ja-

nuar 2019 beinhalten. Aufgrund dieses Sondereffektes haben die Cashflows nur eine 

bedingte Aussagekraft in Bezug auf die tatsächliche Innenfinanzierungskraft des Kon-

zerns im Jahr 2019. Die Summe aus dem Cashflow aus der laufenden Tätigkeit in Höhe 

von 54.652 TEUR und der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 92.157 TEUR reichte in 2019 

aus, um den negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit von 129.084 TEUR zu fi-

nanzieren. In Höhe der Differenz von 17.725 TEUR hat sich die Zahlungsbereitschaft des 

Rheinland Klinikum Neuss verbessert. Zusammen mit dem Finanzmittelfonds am Anfang 

der Periode (- 1.089 TEUR) und der konsolidierungsbedingten Veränderung (+ 142 TEUR) 

ergibt sich der Finanzmittelfonds am Ende der Periode (+ 16.778 TEUR), welcher der 

Summe aus den Geldmittelbeständen (+ 23.885 TEUR) und den kurzfristigen Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten (- 7.107 TEUR) entspricht.  

c) Vermögenslage 

Im Geschäftsjahr hat sich das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Konzerns zum Bi-

lanzstichtag 31. Dezember 2019 auf 298 Mio. EUR gesteigert. Das Anlagevermögen 

entspricht 74,6 % der Bilanzsumme. Die Anlagenaltersquote beträgt 40,6 %. Somit sind 

59,4 % des Anlagevermögens bereits abgeschrieben. Die kurzfristigen Aktiva in Form 

des Umlaufvermögens entsprechen einem Anteil von 25,4 % am Gesamtvermögen. 

Das Eigenkapital des Konzerns beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf rd.  

79,8 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt 26,7 % am Gesamtkapital. Das Eigenkapital 

incl. Sonderposten, welche einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben und dem 

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung hat einen Anteil von 45,0 % an der 

Bilanzsumme. 
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4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren (Umsatz, EBITDA und Cashflow) wur-

den bereits in Tz. 3 dargestellt, insofern werden nachfolgend die nicht finanziellen Leis-

tungsindikatoren erläutert. 

Einhergehend mit dem medizinischen Fortschritt und den gesetzgeberischen Anforde-

rungen an ein Krankenhaus nimmt die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in allen Bereichen des Krankenhauses weiter überdurchschnittlich zu. Hier-

durch sind weitere Steigerungen der Personalkosten, die, wenn überhaupt, nur in Tei-

len refinanziert werden können, nicht zu vermeiden. Eine Steigerung der Personalkos-

ten ist insbesondere auch durch die Tarifsteigerungen begründet. Die Tarifvertragspar-

teien haben für das Jahr 2019 Tarifsteigerungen wie folgt vereinbart: 

 im ärztlichen Bereich ab dem 1. Januar 2019 von 2,5 %  

 in den P-Tabellen ab dem 1. März 2019 von 3,29 % 

 für alle anderen Berufsgruppen ab dem 1. April 2019 von durchschnittlich  

 3,09 %. 

Der Personalaufwand je Vollkraft ist um 3,50 % und der Personalkostenaufwand insge-

samt um 10,0% zum Vorjahr angestiegen. Insgesamt weisen wir zum Vorjahr im Durch-

schnitt 3,75 % mehr Vollkräfte aus.  

Die Bedingungen für unser Krankenhaus bleiben in Bezug auf die Einhaltung des Per-

sonalkostenbudgets überaus herausfordernd. Hier sind zu nennen der Wegfall von För-

derungsprogrammen in der Vergangenheit, gesetzgeberische Restriktionen und 

rechtliche personelle Neuanforderungen im Krankenhausbereich, insbesondere die 

seit dem 1. Januar 2019 gültigen Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Be-

reichen, sowie die Tarifsteigerungen von 2019 einschließlich der anstehenden Tarifstei-

gerungen in 2020. Hinzu kommt die Ausgliederung des Pflegebudgets, die ersten Prog-

nosen zur Folge zu einer geringeren Refinanzierung des Pflegepersonals führt.  

Im Rahmen der Ausbildung stellen wir insgesamt 254 Ausbildungsplätze. 
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Für die Fort- und Weiterbildung bieten wir im ärztlichen Dienst die Möglichkeit der ver-

schiedenen Facharztweiterbildungen sowie darauf aufbauend eine Vielzahl von Spe-

zialisierungen in Schwerpunkten oder in Zusatz-Weiterbildungen an. Im Bereich des 

Pflege- und Funktionsdienstes besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit externen Bil-

dungsträgern eine Fach-Weiterbildung, wie z. B. die OP- oder Intensiv-Fach-Weiterbil-

dung, zu absolvieren.  

Im Gesundheitswesen besteht seit mehreren Jahren für viele medizinische und pflege-

rische Leistungen eine gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung. 

Alle Krankenhäuser haben entsprechend der Sozialgesetzgebung (SGB V) jedes Jahr 

einen strukturierten Qualitätsbericht, in dem der Stand der Qualitätssicherung darge-

stellt wird, zu erstellen. Grundlage der Berichte sind die Daten, die im Zuge der exter-

nen stationären Qualitätssicherung erhoben werden. Weichen die Ergebnisse von de-

finierten Referenzwerten ab, so wird diese rechnerische Auffälligkeit durch Experten-

gruppen dahingehend geprüft, ob es sich um einen Qualitätsmangel handelt. 

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das Risikomanagement entsprechend den im Patienten-

rechtegesetz geforderten Standards für Risikomanagement und Fehlermeldesysteme 

in Krankenhäusern weiterentwickelt. Das Ergebnis zeigte eine gute Implementierung 

des Risikomanagements. In enger Zusammenarbeit mit dem Haftpflichtversicherer und 

dem Aktionsbündnis Patientensicherheit werden weitere Maßnahmen zum Risikoma-

nagement kontinuierlich implementiert. 
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C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

1. Prognosebericht 

Die Bundesregierung geht für 2020 von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 

1,4 Prozent aus, was im Vorjahresvergleich (1,0 Prozent) einer Verbesserung entspricht. 

Außerdem geht das Kabinett davon aus, dass sich die Arbeitslosenquote 2020 bei 

5,3 Prozent (2019: 5,0 Prozent) einpendeln wird, was sich tendenziell leicht negativ auf 

die Finanzierung des Gesundheitswesens der Bundesrepublik Deutschland auswirken 

dürfte.  

Ein bundeseinheitlicher Basisfallwert wird noch nicht abgerechnet. Ein solcher würde 

den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern zusätzliche Einnahmen bringen.  

Die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH wird im Jahr 2020 von der Reform 

der Kita-Finanzierung, die von der Landesregierung in NRW verabschiedet wurde, pro-

fitieren, was zu einer weiteren Verbesserung des Jahresergebnisses führen wird. 

Die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH plant den Ausbau durch Erwerb von zusätz-

lichen Praxen. 

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH rechnet auch im Jahr 2020 mit einer steigenden 

Auftragslage. Die arbeitsmedizinische Betreuung gewinnt für Unternehmen immer 

mehr an Bedeutung und durch fehlenden Nachwuchs zeigt sich hier ein zunehmender 

Mangel von ausgebildeten Ärzten auf der Anbieterseite. 

Nach Gesamterträgen im Jahr 2019 in Höhe von 339 Mio. EUR erwarten wir für das 

Geschäftsjahr 2020 einen steigenden Umsatz in Höhe von 392 Mio. EUR. Für das Mut-

terunternehmen wird unter Berücksichtigung aller zurzeit erkennbaren Chancen und 

Risiken aktuell für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 

rechnet. In den Tochterunternehmen wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen 

gerechnet. 
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vor. Die wirtschaftlichen Auswirkungen für unseren gesamten Konzern sind zum Zeit-

punkt der Aufstellung dieses Lageberichtes in keiner Weise absehbar. 

2. Risikobericht 

Die Gesundheit und das Wohl der uns anvertrauten Menschen sind unsere höchste 

Verpflichtung. Somit legen wir hohe Maßstäbe an den Umgang mit Risiken und deren 

Minimierung. Dabei fühlen sich die Gesellschafter, die Geschäftsführung und die Mit-

arbeiter der Einrichtungen des Rheinland Klinikums zum ethischen Handeln verpflich-

tet. Dabei schließen sich ethische Orientierung und wirtschaftliches Handeln nicht aus, 

sondern ergänzen sich. Die grundlegende Risikobegrenzung geschieht in der Weise, 

dass nur solche Risiken eingegangen werden, die mit anerkannten Maßnahmen und 

Methoden innerhalb der Organisation zu handhaben sind. Voraussetzung unterneh-

merischer Handlungen und Entscheidungen ist, dass sie von Beginn an kein Bestand 

gefährdendes Risiko nach sich ziehen. Neben der Reduktion hoher wirtschaftlicher Ri-

siken steht darüber hinaus die Vermeidung behandlungsbezogener Risiken zum Wohle 

unserer Patienten und Interessenspartner im Fokus.  

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Risiken beschrieben, denen die Einrich-

tungen des Rheinland Klinikums im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten notwendi-

gerweise ausgesetzt sind. In erforderlichen Fällen wurde den Risiken durch die Bildung 

einer entsprechenden Rückstellung Rechnung getragen. 

Umfeld- und Branchenrisiken 

Das wirtschaftliche Umfeld wird unverändert durch eine fortschreitende Dynamisie-

rung des Wettbewerbs und Konsolidierung des Marktes, steigende Qualitätsanforde-

rungen der Patienten und Bewohner sowie des Gesetzgebers geprägt, wodurch das 

Auslastungsrisiko steigt.  

Eine zunehmende Herausforderung stellt der Einsatz des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung (MDK) dar. Für Krankenhäuser mit einer Größe zwischen 300 und 

600 Betten liegt die Verlustquote gemäß Deutschem Krankenhausinstitut bei durch-
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der internen Abrechnungsstrukturen und -prozesse sowie mit der Bildung entsprechen-

den Rückstellungen. 

Die derzeit erkennbare demografische Entwicklung wird sich wesentlich auf die wei-

tere medizinische und technische Entwicklung des Gesundheitswesens sowie die sei-

ner Kosten auswirken.  

Durch die in der Krankenhaus- und Pflegebranche überwiegend regulierten Preisge-

staltungen besteht das Risiko, dass steigende Personal- und Sachkosten nicht wie in 

anderen Wirtschaftsbereichen üblich über die Preise an die Patienten und Bewohner 

weitergegeben werden können.  

Die Nachfrage nach stationären Pflegeplätzen ist nach wie vor hoch, verhält sich nicht 

wie in anderen Branchen zyklisch und ist bisher auch keinem besonders intensiven 

Wettbewerb ausgesetzt. Ebenfalls kann diese Nachfrage nach stationären Pflegeplät-

zen durch strukturelle Veränderungen im deutschen Pflegemarkt, wie zum Beispiel 

neue Pflegeformen und Wohnformen sowie alternative ambulante Angebote, beein-

trächtigt werden. 

Insgesamt werden die Herausforderungen für die Krankenhäuser immer komplexer: 

 Die Kosten steigen stärker als die Erlöse 

 Wirtschaftlichkeit ist im ambulanten Bereich nur schwer erreichbar 

 Der Konkurrenzdruck steigt 

Gleichzeitig sind folgende Branchentrends erkennbar: 

 Zunehmender Fachkräftemangel 

 Digitalisierung 

 Verbund- und Schwerpunktbildung auch bei den Mitbewerbern  
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Finanzielle Risiken 

Die Bildung eines kommunalen Krankenhausverbundes mit dem städtischen Lukas-

krankenhaus und den Kreiskrankenhäusern Grevenbroich und Dormagen sowie den 

dazugehörigen Tochtergesellschaften bietet einerseits diverse Chancen, wie die Bil-

dung von regionalen Leistungsschwerpunkten, geht aber andererseits auch mit finan-

ziellen Risiken einher. Die vormaligen Krankenhausgesellschaften haben sich zuletzt 

sehr unterschiedlich entwickelt. Während das Lukaskrankenhaus Überschüsse erzielt, 

haben sich die Verluste im Rhein-Kreis deutlich vergrößert. Die Jahresergebnisse der 

Tochtergesellschaften spielen im Konzernabschluss aufgrund des Ergebnisses (ca. 

1 Mio. EUR) nur eine untergeordnete Rolle. 

Das Rheinland Klinikum ist gemeinnützig. Der Verlust der Gemeinnützigkeit stellt ein we-

sentliches finanzielles Risiko dar, dem durch die strikte Einhaltung der relevanten Steu-

ergesetze und -regelungen begegnet wird. 

Da das Zinsrisiko der Einrichtungen des Rheinland Klinikums vorwiegend aus verzinsli-

chen Finanzschulden resultiert, ist der Großteil der Finanzinstrumente durch feste Ver-

zinsungen über die Laufzeiten fixiert. Die grundbesicherten Darlehen haben eine lang-

fristige Zinsbindungsfrist.  

Sowohl das Lukaskrankenhaus als auch die Rhein-Kreis Neuss Kliniken haben in der Ver-

gangenheit in Höhe von jeweils 10 Mio. EUR am Cash Management der Stadt Neuss 

bzw. des Rhein-Kreises teilgenommen. Eine Teilnahme am Cash Management der Ge-

sellschafter ist seit der Fusion nicht mehr möglich, da dies jeweils nur solchen Tochter-

gesellschaften möglich ist, an denen die Gesellschafter einen Mehrheitsanteil halten. 

Stattdessen wurde mit der Sparkasse Neuss eine Kontokorrentlinie in Höhe von 15 Mio. 

EUR vereinbart, was Liquiditätsrisiken verringert.  

Der erforderliche Investitionsbedarf kann nicht immer komplett durch die verfügbaren 

Eigen- und Fördermittel gedeckt werden. Außerordentliche Risiken aus Fremdfinanzie-

rungen sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.  

Das Rheinland Klinikum ist ausschließlich im Euro-Raum tätig und muss daher keine 

Währungsrisiken tragen.  
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Die Forderungsausfallrisiken sind durch den hohen Anteil an Erlösen von Krankenversi-

cherungen und aus öffentlichen Mitteln vergleichsweise gering. Eventuellen Risiken 

wurde durch den Ausweis entsprechender Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in 

Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio. EUR sowie durch die Bildung von Rückstellungen für 

Budgetrisiken (MDK-Risiken und Risiken aus Klageverfahren) im Jahr 2019 in Höhe von 

14,1 Mio. EUR angemessen begegnet. 

Hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus wird auf die Berichterstattung über die 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag im Anhang des Jahresab-

schlusses verwiesen. Die Einstellung der elektiven Behandlung von Patienten sowie das 

Vorhalten von Kapazitäten der Grund- und Intensivversorgung würde grundsätzlich zu 

erheblichen finanziellen Risiken führen. Die Bundesregierung hat zugesagt, die wirt-

schaftlichen Folgen der Pandemie auszugleichen. 

Daneben ist derzeit mit erheblichen personellen Ausfällen und Engpässen zu rechnen.  

Die aus dem Coronavirus resultierenden Risiken sind zurzeit insgesamt noch nicht final 

absehbar bzw. quantifizierbar. 

Regulatorische und rechtliche Risiken 

Das Gesundheitswesen ist eine regulierte Branche. Gesetzesneueinführungen und -än-

derungen wirken sich regelmäßig auf die Krankenhausfinanzierung und damit die wirt-

schaftliche Situation jeder einzelnen Einrichtung aus. Die Neuerungen, die das Ge-

schäftsjahr 2020 mit sich bringt, werden im Kliniksektor sogar als größter Paradigmen-

wechsel der Krankenhausfinanzierung seit Einführung der DRG-Fallpauschalen im Jahr 

2003 bezeichnet.  
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Zum 1. Januar 2020 treten sowohl das MDK-Reformgesetz in Kraft, das von der Deut-

schen Krankenhaus Gesellschaft kritisiert wird, weil es zu weiter ausufernden Prüfungen 

und -kürzungen der Krankenhausrechnungen kommen könnte, als auch das Pflege-

personal-Stärkungsgesetz, das eine Ausgliederung des größten Kostenblocks, den des 

Pflegepersonals, vorsieht. Welche finanziellen Auswirkungen damit verbunden sein 

werden, ist nach wie vor allgemein nicht abzusehen, was die Aufstellung des Wirt-

schaftsplanes erschwert. Auf Basis einer Kalkulationsmatrix, die der Krankenhauszweck-

verband Rheinland e.V. zur Verfügung gestellt hat, wurde eine vorsichtige Schätzung 

für das Rheinland Klinikum vorgenommen. Die in der folgenden Abbildung ausgerech-

neten Konsequenzen auf das Pflegebudget wurden in der Wirtschaftsplanung 2020 

antizipiert.  
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die DRG-Fallpauschalen und die Situation der gesetzlichen Krankenkassen, die Zusatz-
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völlig neue Basis zu stellen und anstelle der Betten die Leistungen zum Entscheidungs-

kriterium zu machen. Es ist zurzeit vollkommen offen, welche Auswirkungen diese neue 

Planungsmethodik zukünftig auf die Risiken haben wird, denen das Rheinland Klinikum 

ausgesetzt ist. 

Der vom Statistischen Bundesamt auf 2,0 % festgesetzte Orientierungswert als Soll-Vor-

gabe zur Bemessung der Steigerung des Basisfallwertes ist als deutlich zu niedrig anzu-

sehen, so dass die Erlös- und Kostenschere weiter auseinander zu gehen droht, was 

das Rheinland Klinikum vor besondere Herausforderungen stellt.  

Mit Urteil vom 24. September 2014 (V R 19/11) hat der BFH entschieden, dass die Um-

sätze aus der Verabreichung von individuell durch die Krankenhausapotheke für den 

ambulanten Patienten hergestellten Zytostatika als so genannte mit der Heilbehand-

lung eng verbundene Umsätze umsatzsteuerfrei sind. Diese Rechtsauffassung wurde 

mit dem Schreiben des BMF vom 28. September 2016 von der Finanzverwaltung um-

gesetzt. Hiernach liegt eine Umsatzsteuerbefreiung vor, wenn die Zytostatika durch 

den umsatzsteuerlichen Unternehmer selbst hergestellt und verabreicht werden. Die 

Abgabe von Fertigarzneimitteln und Begleitmedikamenten im Rahmen der ambulan-

ten Behandlung ist weiterhin umsatzsteuerpflichtig. Für das Risiko, dass die Kostenträger 

aufgrund der endgültigen (Umsatz-) Steuerfreiheit der ambulanten Zytostatikaverab-

reichung den Mehrwert auf die erbrachten Leistungen zurückfordern, sind entspre-

chende Rückstellungen in den Vorjahren gebildet worden. Im Laufe des Jahres 2018 

konnten mit der Finanzverwaltung die Einspruchs- und Änderungsverfahren beendet 

werden. Mit den Kostenträgern besteht allerdings noch keine Einigkeit in Bezug auf die 

umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung von Fertigarzneimitteln. Für eine be-

stehende Mehrwertsteuerdifferenz erwarten die Kostenträger von den behandelnden 

Krankenhäusern einen Schadenersatz und haben zum Teil Klagen eingereicht. Für 

diese Risiken wurden ebenfalls Rückstellungen gebildet. 

  

werden. Mit den Kostenträgern besteht allerdings noch keine Einigkeit in Bezug auf die 

umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung von Fertigarzneimitteln. Für eine be-umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung von Fertigarzneimitteln. Für eine be-

stehende Mehrwertsteuerdifferenz erwarten die Kostenträger von den behandelnden 

Krankenhäusern einen Schadenersatz und haben zum Teil Klagen eingereicht. Für 

werden. Mit den Kostenträgern besteht allerdings noch keine Einigkeit in Bezug auf die 

umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung von Fertigarzneimitteln. Für eine be-

stehende Mehrwertsteuerdifferenz erwarten die Kostenträger von den behandelnden 

konnten mit der Finanzverwaltung die Einspruchs- und Änderungsverfahren beendet 

werden. Mit den Kostenträgern besteht allerdings noch keine Einigkeit in Bezug auf die 

umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung von Fertigarzneimitteln. Für eine be-

chende Rückstellungen in den Vorjahren gebildet worden. Im Laufe des Jahres 2018 

konnten mit der Finanzverwaltung die Einspruchs- und Änderungsverfahren beendet 

werden. Mit den Kostenträgern besteht allerdings noch keine Einigkeit in Bezug auf die 

reichung den Mehrwert auf die erbrachten Leistungen zurückfordern, sind entspre-

chende Rückstellungen in den Vorjahren gebildet worden. Im Laufe des Jahres 2018 

aufgrund der endgültigen (Umsatz-) Steuerfreiheit der ambulanten Zytostatikaverab-

reichung den Mehrwert auf die erbrachten Leistungen zurückfordern, sind entspre-

chende Rückstellungen in den Vorjahren gebildet worden. Im Laufe des Jahres 2018 

ten Behandlung ist weiterhin umsatzsteuerpflichtig. Für das Risiko, dass die Kostenträge

aufgrund der endgültigen (Umsatz-) Steuerfreiheit der ambulanten Zytostatikaverab-

reichung den Mehrwert auf die erbrachten Leistungen zurückfordern, sind entspre-

Abgabe von Fertigarzneimitteln und Begleitmedikamenten im Rahmen der ambulan-

ten Behandlung ist weiterhin umsatzsteuerpflichtig. Für das Risiko, dass die Kostenträge

den umsatzsteuerlichen Unternehmer selbst hergestellt und verabreicht werden. Die 

Abgabe von Fertigarzneimitteln und Begleitmedikamenten im Rahmen der ambulan-

gesetzt. Hiernach liegt eine Umsatzsteuerbefreiung vor, wenn die Zytostatika durch gesetzt. Hiernach liegt eine Umsatzsteuerbefreiung vor, wenn die Zytostatika durch 

den umsatzsteuerlichen Unternehmer selbst hergestellt und verabreicht werden. Die 

mit dem Schreiben des BMF vom 28. September 2016 von der Finanzverwaltung um-

gesetzt. Hiernach liegt eine Umsatzsteuerbefreiung vor, wenn die Zytostatika durch 

ambulanten Patienten hergestellten Zytostatika als so genannte mit der Heilbehand-

lung eng verbundene Umsätze umsatzsteuerfrei sind. Diese Rechtsauffassung wurde 

mit dem Schreiben des BMF vom 28. September 2016 von der Finanzverwaltung um-

sätze aus der Verabreichung von individuell durch die Krankenhausapotheke für den 

ambulanten Patienten hergestellten Zytostatika als so genannte mit der Heilbehand-

sehen, so dass die Erlös- und Kostenschere weiter auseinander zu gehen droht, wa

das Rheinland Klinikum vor besondere Herausforderungen stellt.  

Mit Urteil vom 24. September 2014 (V R 19/11) hat der BFH entschieden, dass die Um-

sätze aus der Verabreichung von individuell durch die Krankenhausapotheke für den 

sehen, so dass die Erlös- und Kostenschere weiter auseinander zu gehen droht, wa

Der vom Statistischen Bundesamt auf 2,0 % festgesetzte Orientierungswert als Soll-Vor-

gabe zur Bemessung der Steigerung des Basisfallwertes ist als deutlich zu niedrig anzu-

sehen, so dass die Erlös- und Kostenschere weiter auseinander zu gehen droht, wa

Der vom Statistischen Bundesamt auf 2,0 % festgesetzte Orientierungswert als Soll-Vor-

gabe zur Bemessung der Steigerung des Basisfallwertes ist als deutlich zu niedrig anzu-

Der vom Statistischen Bundesamt auf 2,0 % festgesetzte Orientierungswert als Soll-Vor-

  

68



 

Anlage VI/26 

Am 4. Juni 2016 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen 

in Kraft getreten. Das Gesetz betrifft Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten 

und Krankenhäusern. Wir lassen uns medizinrechtlich beraten und stellen unsere Ko-

operationsverträge auf den Prüfstand, um das Risiko eines Rechtsbruches auszuschlie-

ßen. 

Im Pflegebereich wurden durch das Heimbewohnerschutzgesetz die Anforderungen 

an die Heimträger präzisiert und erweitert, die Kontrollaufgaben der Heimaufsicht wur-

den erweitert und die Zusammenarbeit zwischen Heimaufsicht, Medizinischem Dienst 

und Kostenträgern wurde gesetzlich institutionalisiert. Das Wohn- und Teilhabegesetz 

mit den darin beschriebenen Kriterien erfordert eine kontinuierliche Qualifizierung der 

in den Wohn- und Pflegeheimen beschäftigen Mitarbeiter. Die Notwendigkeit der ge-

nauen und zeitnahen Dokumentation entsprechend der Vorgaben ist den Mitarbei-

tern durch regelmäßige Schulungen nahezubringen. Diese zusätzlichen Aufgaben dür-

fen jedoch nicht dazu führen, dass die den Bewohnern bisher in hohem Maße entge-

gengebrachte Empathie aus Zeitgründen zurückgenommen werden muss. 

Operative Risiken 

Das operative Risiko besteht vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu 

einem gewissen Umfang durch eine Flexibilisierung der betrieblichen Abläufe kompen-

siert werden können. Die Einrichtungen des Rheinland Klinikums sind stets bestrebt, ei-

nerseits die Gewinnschwelle der einzelnen Einrichtungen zu reduzieren und anderer-

seits die Auslastung zu erhöhen.  

Weiterhin werden betriebliche Risiken durch Qualitätsmanagement- und Zertifizie-

rungsmaßnahmen minimiert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und 

der Früherkennung im Bereich des Leistungsgeschehens. Wir erreichen dies durch die 

regelmäßige Befragung der uns anvertrauten Menschen, ein umfangreiches Be-

schwerdemanagement, Maßnahmen zur Patienteninformation und -aufklärung sowie 

ein Hygiene- und ein Qualitätsmanagement.  
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Aufgrund unseres sehr personalintensiven Geschäfts können trotz unseres Qualitätsma-

nagements, häufiger Kontrollen und Mitarbeiterschulungen Fehler auftreten, die Qua-

litätsprobleme mit sich bringen. Qualitätsmängel sind ein Risiko, das niemals ganz aus-

geschlossen werden kann. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit Krankenhäusern ist auch für Medizinische Versor-

gungszentren das im Jahr 2016 von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe auf 

den Weg gebrachte Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz - KHSG) relevant. Das Gesetz stärkt die Qualität der Kran-

kenhausversorgung und hält somit qualitätsrelevante Regelungen für die Erbringung 

von honorarärztlichen Leistungen für stationäre Patienten vor. Das Medizinische Ver-

sorgungszentrum begegnet diesen Veränderungen durch eine enge Abstimmung zwi-

schen der Geschäftsführung, den Fachbereichen und den kooperierenden Kranken-

häusern, um die notwendigen Veränderungen umzusetzen. 

 %- -

/ Erlösschere weiter öffnet und könnte zukünftig das Jahresergebnis ebenso belasten 

wie das strukturelle Defizit des derzeit nicht refinanzierten Trägeranteils von 5 %. Durch 

die Reform des KiBiz werden sich zwar die Kindpauschalen erhöhen, jedoch dadurch 

auch der prozentuale Trägeranteil für die Gesellschaft steigen. Ebenso birgt der hohe 

Kostenaufwand im Bereich der Instandhaltungsmaßnahmen Risiken. Generell wird für 

die LuKiTa die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Bereich des Sozial- und Erziehungsdiens-

tes aufgrund des sinkenden Nachwuchses kritisch gesehen. Die Geschäftsführung ist 

jedoch überzeugt, für die aktuelle Risikolage gerüstet zu sein. 

Für die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH stellt die Hauptkonkurrenz die großen Anbieter 

wie der TÜV, der BAD oder die DEKRA ein Risiko dar. Zudem bereitet der Personalman-

gel an Ärzten Anlass zur Sorge. 
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Personelle Risiken 

Der Fachkräftemangel wird immer größer. Der Kampf um Ärzte und Pflegekräfte nimmt 

zu. Arbeitgeberimage und innovative Konzepte zur Vereinbarung von Familie und Be-

ruf spielen eine immer größere Rolle. 

Daher liegt ein zukunftsorientierter Schwerpunkt auf der Personalentwicklung. Auch 

wenn Personalentwicklungsmaßnahmen nicht kostenneutral umgesetzt werden kön-

nen, zahlen sie sich in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig aus.  

Um auch für die Zukunft als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, wurden in der Vergan-

genheit verschiedene Maßnahmen der besonderen Mitarbeiterorientierung auf den 

Weg gebracht. Seit 2016 wurde zudem im Lukaskrankenhaus ein Projekt zum lebens-

phasenorientierten Arbeiten durchgeführt, in dessen Rahmen eine Vielzahl von mitar-

beiterorientierten Maßnahmen auf den Weg gebracht wurde, wie zum Beispiel der 

Aufbau eines flexiblen Mitarbeiterpools.  

Auch rekrutiert das Rheinland Klinikum Pflegekräfte aus Italien.  

IT-Risiken 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spricht in seinem Bericht 
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kus steht das Risiko einer sog. Ransomware (Ransom = Lösegeld) zum Opfer zu fallen. 

Gerade Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS), wie z. B. der Staat und die Verwal-

tung, die Energie- und Wasserversorgung sowie das Gesundheitswesen, könnten ge-

zielt angegriffen werden.  
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Sobald ein Krankenhaus mehr als 30.000 stationäre Fälle pro Jahr behandelt, gilt es 

gem. IT-Sicherheitsgesetz als sog. kritische Infrastruktur (KRITIS). Vor diesem Hintergrund 

wird das Lukaskrankenhaus ab 1. April 2020 als KRITIS klassifiziert. In den folgenden 

24 Monaten sind verschiedene Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, die der Gesetz-

geber vorschreibt. Entsprechende Investitionen sind in unserer Investitionsplanung vor-

gesehen. 

Sonstige Risiken 

Generell könnten laufende Rechtsstreitigkeiten, die am Bilanzstichtag nicht beendet 

waren, zu zukünftigen Belastungen führen. Im Geschäftsjahr liegen jedoch keine be-

richtspflichtigen Rechtsstreitigkeiten vor.  

Fraglich ist jedoch insbesondere, wie sich die steigenden Prämien in der Krankenhaus-

Haftpflichtversicherung auf das Rheinland Klinikum auswirken werden. Im Verbund 

wird aktiv ein Risikomanagementsystem betrieben. 

Die aus dem Coronavirus resultierenden Risiken sind aus heutiger Sicht noch nicht ab-

sehbar. 

Zusammenfassend kann im Rahmen des Risikocontrollings festgestellt werden, dass 

keine bestandsgefährdenden Risiken vorliegen. Allerdings muss ein strukturelles Defizit 

bei den Rheinkreis Kliniken abgebaut werden um deren Ertragslage nachhaltig zu ver-

bessern. Außerdem ist davon auszugehen, dass die dargestellten Risiken keinen we-

sentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der nächs-

ten Jahre haben werden. 
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3. Chancenbericht 

Strategische Chancen 

Die Tätigkeitsfelder des Rheinland Klinikums sind dank der Qualität und des Engage-

ments der Mitarbeiterschaft gut am Markt positioniert. Ein wesentlicher strategischer 

Vorteil unserer Gruppe gegenüber anderen Anbietern ist in der Komplexität und Ver-

netzung der verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen zu sehen, die unter dem 

Dach des Konzerns Rheinland Klinikum Neuss GmbH zusammengefasst sind. 

Gerade angesichts der unklaren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung ist diese breite 

Streuung der Aktivitäten und Angebote als strategischer Vorteil auch im Sinne einer 

Risikostreuung anzusehen. 

Wachstumschancen 

Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Krankenhaus- als auch der Pflegemarkt im 

Einzugsgebiet unserer Einrichtungen demografiebedingt weiterwachsen werden. 

Krankenhäuser werden im DRG-Fallpauschalensystem verstärkt zum Wettbewerb auf-

gefordert. Es bietet sich ihnen aber zugleich bessere Chancen, ihre Stärken herauszu-

stellen und auszubauen. Auch für unsere Kliniken wird das Agieren im Wettbewerb ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor sein. Fallzahlsteigerungen werden nur in Konkurrenz mit an-

deren Häusern zu realisieren sein. Dies setzt eine breit angelegte Kommunikation der 

Stärken unserer Hospitäler an Patienten, Einweiser und Kooperationspartner voraus. 

Neben der Sicherung operativer Exzellenz besteht ein weiterer wesentlicher Erfolgsfak-

tor für uns in der Etablierung medizinischer Kompetenzzentren, so genannter Leucht-

türme.  

In der Altenhilfe ergeben sich aus einer stabilen Nachfrage heraus weitere Chancen. 

Zudem ist aufgrund zunehmender gesellschaftlicher Mobilität und damit sinkender ört-

licher Verbundenheit der Angehörigen ein Trend zu professioneller Pflege zu konstatie-

ren.  
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Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH hat durch den dritten Standort in Grevenbroich 

an Attraktivität für Betriebe im Umfeld von Grevenbroich gewonnen. Dies zeigt sich 

bereits jetzt durch Zunahme der Untersuchungszahlen in Grevenbroich.  

Die Geschäftsführung dankt insbesondere den ehrenamtlich tätigen Kommunalpoliti-

kern, die uns im Jahr 2019 engagiert und kritisch begleitet haben.  

Wir danken ferner den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich der Mitarbei-

tervertretung, die die großen Herausforderungen der Vergangenheit hervorragend 

bewältigt haben.  

Neuss, den 9. April 2020   

 

Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Geschäftsführung  

 

 

 

 

gez. Martin Blasig   
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Der Wirtschaftsplan 2021 der Rheinland Klinikum GmbH ist noch nicht verfügbar. 
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Der Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft RKN GmbH ist noch nicht 

verfügbar. 
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Der Wirtschaftsplan 2021 der Schulgebäude am Stadtwald GmbH ist noch nicht verfügbar. 
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1

Regiobahn Fahrbetriebgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Mettmann

A K T I V A

31.12.2019 31.12.2018

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene EDV-Software 58.831,00 73.286,00

II. Sachanlagen

1. Fahrzeuge für Personenverkehr 3.063.047,00 4.215.101,00

2. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 51.828,00 55.793,00

3. Geleistete Anzahlungen an Anlagen im Bau 302.151,95 258.900,09

3.417.026,95 4.529.794,09

3.475.857,95 4.603.080,09

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59.030,00 23.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.992.836,50 1.269.235,99

2. Sonstige Vermögensgegenstände 534.512,86 567.725,34

2.527.349,36 1.836.961,33

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.124.327,46 1.528.701,12

3.710.706,82 3.388.662,45

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 397.623,45 255.868,85

D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER
FEHLBETRAG 2.272.398,45 2.049.938,88

9.856.586,67 10.297.550,27

Bilanz zum 31. Dezember 2019
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2

P A S S I V A

31.12.2019 31.12.2018

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 309.000,00 0,00

III. Verlustvortrag -2.074.938,88 -1.580.206,69

IV. Jahresfehlbetrag -531.459,57 -494.732,19

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.272.398,45 2.049.938,88

0,00 0,00

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE
ZUM ANLAGEVERMÖGEN 1.995.116,00 2.691.518,00

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 1.918.340,00 1.122.850,00

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.737.587,51 1.977.153,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 963.244,71 1.056.972,46

3. Sonstige Verbindlichkeiten 19.112,11 14.175,40

2.719.944,33 3.048.300,86

E. RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.223.186,34 3.434.881,41

9.856.586,67 10.297.550,27
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2019 2018

1. Umsatzerlöse 16.968.985,50 16.106.696,23

2. Sonstige betriebliche Erträge 875.496,64 943.193,25

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-  und Betriebsstoffe 1.353.113,22 1.516.841,05

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.742.814,88 12.593.687,23

14.095.928,10 14.110.528,28

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.190.012,98 755.158,55

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 305.640,65 181.961,80

(davon für Altersversorgung:  87.732,16;

Vorjahr:  50.834,94)

1.495.653,63 937.120,35

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.211.324,98 1.166.966,61

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.486.789,54 1.241.275,57

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 85.600,46 88.017,86

8. Ergebnis nach Steuern -530.814,57 -494.019,19

9. Sonstige Steuern 645,00 713,00

10. Jahresfehlbetrag -531.459,57 -494.732,19

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

Mettmann

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 

1. Grundlagen des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Schienenverkehrs im Auftrag des 
per Gesetz zuständigen Aufgabenträgers, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR 
AöR) auf der Strecke der S28 Regiobahn. Diesbezüglich wurde mit der VRR AöR im 
Rahmen einer Inhouse-Vergabe ein Verkehrsvertrag abgeschlossen. Dieser hat eine 
Laufzeit von 10 Jahren vom 11. Dezember 2011 bis zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2021.  

Die Gesellschaft hat die Transdev Rheinland GmbH (RBE) mit der Erbringung der 
Fahrbetriebsleistung und der Wartung und Instandhaltung der 12 TALENT-Dieseltrieb-
fahrzeugen beauftragt. Der Vertrag für die Erbringung der Subunternehmerleistung hat 
ebenfalls eine Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021.  

Zur Erbringung der Fahrbetriebsleistung auf der Linie S28 nutzt die Regiobahn Fahr-
betriebsgesellschaft auf den Streckenabschnitten zwischen Neuss Hauptbahnhof und 
Kaarster See, sowie zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Mettmann Stadtwald die 
Infrastruktur der Regiobahn GmbH. Im dazwischenliegenden Streckenabschnitt zwi-
schen Düsseldorf-Gerresheim und Neuss Hauptbahnhof nutzt die Gesellschaft die Inf-
rastruktur der Deutschen Bahn. Für die Infrastrukturnutzung der einzelnen Strecken-
abschnitte bestehen Verträge mit der Regiobahn GmbH, der DB Netz AG und der DB 
Station & Service AG. 

Gesellschafter der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sind die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf mit 39,0 %, der Rhein-Kreis Neuss mit 26,0 %, der Kreis Mettmann 
mit 22,2 % und die Stadt Kaarst mit 12,8 %. 

Die Gesellschaft ist Eigentümer der 12 TALENT- Triebfahrzeuge, die für den Betrieb 
auf der Linie S28 eingesetzt werden. Das Eigentum ist mit Wirkung zum 31. Dezember 
2010 von der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH 
übergegangen. 

Am 6. Juli 2017 hat die VRR AöR den Zuschlag für die zukünftige Erbringung der Be-
triebsleistung der Regiobahn auf der Linie S28a von Mettmann Stadtwald nach Wup-
pertal Hbf ab Dezember 2019 für zwei Jahre und auf der Linie S28 von Kaarster See 
bis Wuppertal Hbf ab Dezember 2021 für 15 Jahre im Rahmen einer Inhouse-Vergabe 
an die Gesellschaft erteilt.  

Weitere Ausführungen hierzu unter 4. Chancen- und Risikobericht. 
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2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2019 

2.1. Entwicklung von Unternehmen und Branche 

Die Regiobahn hatte im September 1999 den Betrieb des Personenverkehrs auf der 
Linie S28 von Mettmann Stadtwald nach Kaarster See zunächst im Stundentakt und 
ab Mai 2000 im 20-Minuten-Takt aufgenommen. Die Strecke wurde zuvor von der 
Deutschen Bahn AG betrieben, im letzten Betriebsjahr 1998 wurden ca. 500 Personen 
pro Tag auf dem Ostast befördert.  

Seit der Betriebsaufnahme durch die Regiobahn gab es einen rasanten Anstieg bei 
den Fahrgastzahlen. Bei der Auswertung der letzten Erhebung der Fahrgastzahlen im 
November 2015 wurden rund 23.000 Fahrgäste an einem Werktag ermittelt. Der Re-
kordwert datiert aus dem Jahr 2011, wo rund 23.350 Fahrgäste gezählt wurden.  

Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes haben Fahrgäste in 
Deutschland im Jahr 2019 über 11,44 Milliarden Fahrten im Liniennahverkehr mit Bus-
sen und Bahnen unternommen. Dies entspricht einem Anstieg von 0,4 % gegenüber 
dem Vorjahr. Seit 2004 (10,1 Milliarden Fahrgäste) ist damit das jährliche Fahrgast-
aufkommen kontinuierlich angestiegen, und zwar um 15,0 %. Insbesondere der Eisen-
bahnnahverkehr ist in diesem Zeitraum mit 41,8 % stark gewachsen. Gegenüber dem 
Vorjahr stieg das Fahrgastaufkommen bei Eisenbahnen und S-Bahnen um 2,0 %.  

2.2. Umsatzentwicklung 

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2019 um 5,4 % von 16.107 T  im Vorjahr auf 
16.969 T  angestiegen. Bestandteile der Umsatzerlöse sind die Erstattung der Be-
triebsleistung durch die VRR AöR laut den vereinbarten Regelungen im Inhouse-Ver-
kehrsvertrag, die eigenen und zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen, sowie die Erlöse 
aus Werbung.  

2.3. Bilanzielle Überschuldung 

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des Vorjahres von 2.050 T  erhöht 
sich durch das Jahresergebnis 2019 auf 2.272 T  zum Bilanzstichtag am 31.12.2019. 
Die bilanzielle Überschuldung hat sich damit planmäßig erhöht.  

Die bilanzielle Überschuldung beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren. Die in den 
Jahren 2014 bis 2016 durchgeführten Hauptuntersuchungen an den Talent Triebfahr-
zeugen haben insgesamt zu Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen von 
2.406 T  geführt. Die Refinanzierung dieser Aufwendungen findet ratierlich über die 
Laufzeit des Verkehrsvertrages statt, so dass es in den ersten Jahren zu einem Miss-
verhältnis von Aufwand und Ertrag kam. Erschwerend kam hinzu, dass es bei der DB 
Netz AG zu massiven Steigerungen der Baustellenaktivitäten kam, die sich finanziell 
nachteilig auf die Gesellschaft ausgewirkt haben, ohne dass die Gesellschaft darauf 
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Einfluss nehmen konnte. Die auf Grund der Baustellen nicht zu erbringenden Leistun-
gen führten zu erheblichen Vertragsstrafen gegenüber dem VRR, was dem Abbau der 
Verschuldung entgegenwirkte. 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Betriebsaufnahme des ursprünglich 
für Dezember 2019 geplanten und nunmehr im Dezember 2020 stattfindenden Be-
triebsaufnahme für den Betrieb nach Wuppertal sind Vorlaufkosten entstanden, die 
nicht durch Erlöse gedeckt waren bzw. sind, sondern über die Vertragslaufzeit des 
Interimsvertrages und eines noch abzuschließenden Folgevertrages über 2026 hinaus 
refinanziert werden.  

Im Zusammenhang mit der beschlossenen Aufhebung des Verkehrsvertrages haben 
die Gesellschafter eine befristete Patronatserklärung (31.12.2021) in Höhe von 1,4 
Mio.  gegenüber der Gesellschaft ausgesprochen. 

Durch bestehende stille Reserven und eine im Geschäftsjahr 2019 erstellte positive 
Fortführungsprognose liegt eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung nicht 
vor. Eine positive Fortführung der Gesellschaft wird prognostiziert, da mit dem Ab-
schluss des Interimsvertrages mittelfristig für die zukünftige Entwicklung der Gesell-
schaft wieder positive Ertragserwartungen verbunden sind. Auch war die Gesellschaft 
jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, so dass Zah-
lungsunfähigkeit oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit nicht vorliegt.  

2.4. Investitionen 

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2019 betrugen insgesamt 84 T . Investitions-
schwerpunkte waren mit 37 T  die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen für die An-
schaffung eines Betriebsleitsystems, sowie mit 16 T  die Anschaffung neuer Zugziel-
anzeiger für alle 12 TALENT-Triebfahrzeuge. 

Leasingverpflichtungen in wesentlichem Umfang ist die Gesellschaft nicht eingegan-
gen. 

2.5 Finanzierungsmaßnahmen und Vorhaben 

Im Zusammenhang mit der Übertragung des Eigentums an den Triebfahrzeugen hat 
die Regiobahn GmbH der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH Zuschüsse ge-
währt, die im Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausge-
wiesen sind. Der Kaufpreis für die Triebfahrzeuge wurde im Wesentlichen durch die 
Übertragung von drei Darlehensverträgen der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn 
Fahrbetriebsgesellschaft mbH finanziert. Die Umschreibung der Darlehen erfolgte im 
Januar 2011. 
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2.6. Personal- und Sozialbereich  

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2019 17 Mitarbei-
ter in Vollzeit, 2 Mitarbeiter in Teilzeit, 4 geringf. Beschäftigte und 6 Auszubildende. 
Die Entlohnung für die Tarifangestellten erfolgte gemäß Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD). 

3. Darstellung der Lage 

3.1. Vermögenslage 

Die Bilanzsumme ist von 10.298 T  auf 9.857 T  gesunken. Dies bedeutet eine Ver-
ringerung um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr.  

Zum Bilanzstichtag ist das Eigenkapital komplett aufgezehrt, die Gesellschaft weist 
aufgrund der in den Geschäftsjahren 2014 bis 2016 geplanten und durchgeführten 
Hauptuntersuchungen an allen Triebfahrzeugen, den Mindererträgen aus den nicht 
erbrachten Leistungen in Folge von Baumaßnahmen der DB und die nicht durch Erlöse 
gedeckten Vorlaufkosten für die Inbetriebnahme der Strecke nach Wuppertal einen 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 2.272 T  aus. Unter Berücksichti-
gung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von 
1.995 T  beträgt das wirtschaftliche Eigenkapital -277 T . 

Der Anteil der Rückstellungen beträgt 19,5% (2018 = 10,9 %) und betrifft im Wesentli-
chen die erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Verkehrsver-
trags. Der Anteil der Verbindlichkeiten verringert sich von 29,6 % im Vorjahr auf aktuell 
27,6 %.  

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 34,7 %, im Vorjahr 
betrug dieser 44,0 %.  
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3.2. Finanzlage 

Im Geschäftsjahr 2019 wurde auf eine Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien ver-
zichtet. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets unter Einhaltung der 
Zahlungsziele erfüllt.  

Die Stichtagsliquidität hat sich von 1.529 T  auf 1.124 T  verringert. 

3.3. Ertragslage 

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag von 531 T  aus.  

3.4. Finanzielle Leistungsindikatoren 

Zur internen Unternehmenssteuerung werden verschiedene Kenngrößen herangezo-
gen. Zu den von uns besonders beobachteten Leistungsindikatoren Liquidität, Perso-
nal- und Sachkosten sowie Jahresergebnis verweisen wir auf die bereits gemachten 
Ausführungen.  

4. Chancen- und Risikobericht 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, auf wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung, 
die bestandsgefährdende oder wesentliche Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz-  
oder Ertragslage haben können, hinzuweisen. 

Die Geschäftsführung hat eine Kennzahlen- und Risikomatrix erarbeitet. Diese ist mit 
einem Wirtschaftsprüfer abgestimmt und wurde in das Berichtswesen der Gesellschaft 
integriert.  

Gemäß Verkehrsvertrag besteht für die Gesellschaft grundsätzlich das Risiko, dass 
die anfallenden Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt werden 
können, da die Erstattung auf Basis eines vereinbarten Zugkilometerpreises erfolgt. 

Das Eigentum an den 12 TALENT-Dieseltriebfahrzeugen der Regiobahn wurde am 
31. Dezember 2010 von der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesell-
schaft mbH übertragen. Die Regiobahn GmbH hatte für die Neuanschaffung der Trieb-
fahrzeuge seinerzeit öffentliche Fördermittel erhalten. Mit Schreiben vom 17. Septem-
ber 2010 und vom 14. Dezember 2010 hatte der Subventionsgeber einer Übertragung 
der Fahrzeuge zugestimmt und gleichzeitig klargestellt, dass die Regiobahn GmbH als 
Verkäufer Rechtsträger der gewährten Subventionen bleibt und somit eine Übertra-
gung des Subventionsverhältnisses auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH 
nicht in Betracht kommt. Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH ist gegenüber 
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dem Subventionsgeber dazu verpflichtet, die Fahrzeuge innerhalb der Zweckbin-
dungsdauer, die am 30. Juni 2017 abgelaufen ist, entsprechend dem Zuwendungs-
zweck für den Betrieb auf der Linie S28 einzusetzen.  

Im Geschäftsjahr 2012 wurde eine Änderungsvereinbarung zum Inhouse-Verkehrsver-
trag mit der VRR AöR abgeschlossen. Laut dieser Vereinbarung wird der nach 
Spitzabrechnung des abgelaufenen Verkehrsvertrags von 2009 bis 2011 verbleibende 
Anspruch der VRR AöR in Höhe von 2.330.174  der Gesellschaft für zusätzliche Leis-
tungen im aktuell bestehenden Inhouse-Verkehrsvertrag zur Verfügung gestellt. Diese 
zusätzlichen Leistungen bestehen darin, dass Fahrten an Samstagen zwischen 09:00 
Uhr und 19:00 Uhr von der Gesellschaft in Doppeltraktion zu erbringen sind und dass 
die Zugbegleitquote erhöht wird. Der zur Verfügung gestellte Betrag ist zur Erbringung 
der zusätzlichen Leistungen festgeschrieben, so dass die Gesellschaft die Risiken und 
Chancen künftiger Preisentwicklungen selbst trägt. 

Im Geschäftsjahr 2017 wurde im Zusammenhang mit der Abrechnung des Verkehrs-
vertrags für das Jahr 2016 vereinbart, den Rückzahlungsbetrag von 1.416.051,86  für 
eine Erhöhung der Zugbegleitquote in den Jahren 2018 bis 2021 zu verwenden. Im 
Jahr 2018 wurde die Zugbegleitquote von derzeit 36% auf 46% erhöht, in den Jahren 
2019 bis 2021 auf jeweils 67%. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in den Jahren 
2018 bis 2021 jeweils drei Schwerpunktkontrollen pro Jahr zu erbringen. Auch hier ist 
der zur Verfügung gestellte Betrag zur Erbringung der zusätzlichen Leistungen festge-
schrieben, so dass die Gesellschaft die Risiken und Chancen künftiger Preisentwick-
lungen selber trägt. 

Auf Wunsch des VRR wurde im Geschäftsjahr 2019 eine erneute Umwandlung des 
Rückzahlungsbetrages in Höhe von 466.043,14  aus der Abrechnung des Verkehrs-
vertrages für das Jahr 2018 für eine Anpassung der Zugbegleitquote vereinbart. Sie 
beträgt für die Jahre 2020 und 2021 dann 79%. 

Mit Schreiben vom 06. Juli 2017 hat die VRR AöR die Gesellschaft beauftragt, auch 
zukünftig die Betriebsleistung auf der S28 Regiobahn zu erbringen. Der Auftrag, der 
im Rahmen einer Inhouse-Vergabe erteilt wurde, umfasst eine Betriebsleistung auf der 
Linie S28a über den verlängerten Streckenabschnitt von Mettmann Stadtwald nach 
Wuppertal Hauptbahnhof ab Dezember 2019 für zwei Jahre, sowie ab Dezember 2021 
für 15 Jahre im Anschluss an den bestehenden Verkehrsvertrag für die Linie S28 von 
Kaarster See über Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hauptbahnhof.  
Die Infrastruktur auf dem Streckenabschnitt Mettmann Stadtwald bis Dornap (Ein-
schleifung auf die S9) kann von der Regiobahn GmbH nicht zeitgerecht fertiggestellt 
werden. Nach Angaben der Regiobahn GmbH wird sich die Fertigstellung der Strecke 
um mehrere Jahre verzögern. Die Folge daraus war, dass die Gesellschaft den Betrieb 
nicht aufnehmen konnte. Ein finanzielles Risiko bestand in möglichen Schadenser-
satzverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber dem VRR. Im ungünstigsten Fall hätte 
sich der Betrag auf 1,4 Mio.  belaufen. Da die Gesellschaft nicht in der Lage gewesen 
wäre, diesen Betrag aus eigenen Mitteln aufzubringen, haben die Gesellschafter eine 
Patronatserklärung mit einer Laufzeit bis Ende 2021 in gleicher Höhe abgegeben. 
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Zwischenzeitlich wurde vereinbart, den am 06.07.2017 durch den VRR erteilten Auf-
trag dahingehend anzupassen, dass die Gesellschaft auch weiterhin den Verkehr auf 
der S28 von Kaarster See bis Wuppertal Hbf erbringen soll, allerdings sollen anstelle 
der Elektrotriebwagen von der Gesellschaft selbst zu beschaffende, gebrauchte Die-
selfahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Laufzeit des Vertrages endet im Dezember 
2026. Mit der Umwandlung des Verkehrsvertrages sind alle gegenseitigen Verpflich-
tungen, auch finanzieller Art, abgegolten. Eine Ausnahme bildet die nachfolgend auf-
geführte Anschubfinanzierung. 

Der VRR und die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft haben sich darauf verständigt, 
mit Abschluss des Interimsvertrages von 12/2020 bis 12/2026 auch den bestehenden, 
noch bis 12/2021 laufenden Verkehrsvertrag aufzuheben und in den Interimsvertrag 
zu integrieren.  

In Vorbereitung auf den Interimsvertrag ergaben und ergeben sich für die Gesellschaft 
durch anfallende Vorlaufkosten Finanzierungsbedarfe. Die Gesellschaft am 
17.12.2018 von der VRR AöR eine Anschubfinanzierung von 1,4 Mio.  erhalten, für 
die die Schwestergesellschaft, die Regiobahn GmbH, eine Bürgschaft gegenüber dem 
VRR abgegeben hat.  Diese Anschubfinanzierung ist auch Bestandteil des Interims-
vertrages und wird entsprechend der bisher bestehenden Regelungen bis 2036 zu-
rückgezahlt. 

Am 11. September 2017 hat die Gesellschafterversammlung zur Abdeckung des Li-
quiditätsbedarfs Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 2,0 Mio.  sowie 
darüber hinaus zur Absicherung der Bürgschaften aus dem Verkehrsvertrag vom 
06.07.2020 die Gestellung von Bürgschaften oder die Einzahlung in die Kapitalrück-
lage in Höhe von weiteren 1,5 Mio.   beschlossen, die in den Jahren 2019 bis 2021 
erfolgt sind bzw. erfolgen werden.  

Für den Interimsvertrag sind gebrauchte Dieselfahrzeuge zu beschaffen. Ein EU-wei-
tes Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass nur ein Bieter in der Lage ist, die ge-
forderte Anzahl zu liefern und die Anforderungen an die Fahrzeuge zu erfüllen. Es 
handelt sich um bis zu 17 Fahrzeuge mit einem Finanzierungsvolumen von ca. 
17 Mio. . Die Finanzierungssumme speist sich zum einen aus ca. 10 Mio.  Fremd-
mittel und um 7 Mio.  von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirt-
schaftenden Mitteln. U.a. zur Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen, die 
vom VRR über den Interimsvertrag zu finanzieren sind, ist der VRR bereit, eine Kapi-
taldienstsicherungsgarantie über die Vertragslaufzeit abzugeben. Im Falle der Inan-
spruchnahme der Kapitaldienstgarantie durch die Gesellschaft wird dem VRR das 
Recht eingeräumt über die Fahrzeuge uneingeschränkt verfügen zu dürfen, was auch 
eine Eigentumsübertragung einschließt. 

Besondere Herausforderungen bestehen im Aufbau der Instandhaltung für die zu be-
schaffenden Fahrzeuge. In der Aufbauphase sind Einschränkungen in der Verfügbar-
keit der Fahrzeuge nicht auszuschließen, insbesondere da es an der Halleninfrastruk-
tur noch Anpassungsarbeiten bedarf, die unter Betrieb stattfinden müssen. 
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Mit dem Zulauf der zu beschaffenden Dieselfahrzeuge werden die TALENT-Triebfahr-
zeuge perspektivisch nicht mehr benötigt und können somit veräußert werden. Da zu 
dem Zeitpunkt acht der zwölf Fahrzeuge komplett abgeschrieben sind und bei den 
restlichen vier Fahrzeugen nur noch ein geringer Restbuchwert verbleibt, besteht die 
Chance, dass im Falle einer Veräußerung ein Buchgewinn bei der Gesellschaft ver-
bleibt. Der Veräußerungserlös kann dann für die Darlehenstilgung und den Abbau, der 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge verwendet werden. 

Die DB Netz AG hat angekündigt, auch in den zukünftigen Jahren umfangreiche Bau-
maßnahmen auf ihren Streckenabschnitten der S28 durchzuführen. Neben den grö-
ßeren, geplanten Maßnahmen gibt es eine Vielzahl von nicht geplanten und somit 
auch nicht kalkulierbaren Maßnahmen, die wiederum zu Streckensperrungen und da-
mit zu Einschränkungen beim bestellten, fahrplanmäßigen Betrieb der Regiobahn und 
zu wirtschaftlichen Nachteilen im Jahr 2020 führen werden. Zusammen mit der VRR 
AöR wurden Regelungen gefunden, die negativen finanziellen Auswirkungen im Be-
standsvertrag zu beschränken.  

Im Interimsvertrag werden die Risiken für die Gesellschaft deutlich reduziert, was auf 
grundsätzlich andere Bewertungsgrundlagen zurückzuführen ist. D.h. nicht von der 
Gesellschaft zu vertretende Leistungseinschränkungen durch Baustellen werden nicht 
mehr automatisch mit Abzügen beim Leistungsentgelt versehen. 

Durch den Abschluss Interimsvertrages besteht die Aussicht, den nicht durch Eigen-
kapital gedeckten Fehlbetrag mittelfristig wieder auszugleichen und langfristig Eigen-
kapital aufzubauen. 

Die Regiobahn GmbH plant perspektivisch als weiteres Ausbauvorhaben, die Strecke 
der Regiobahn vom Endhaltepunkt Kaarster See nach Viersen zu verlängern.  

5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2020 wird laut Wirtschaftsplan vor dem Hintergrund der von der 
DB angekündigten Baumaßnahmen mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 950 T , den 
Inhousevertrag von 2011 bis 2021 betreffend, gerechnet. Darin enthalten sind auch 
die nicht durch Erlöse gedeckten Vorlaufkosten in Vorbereitung auf die Betriebsauf-
nahme für den Abschnitt von Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hbf im Dezember 
2020. 
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6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung  

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung von im allgemeinen Interesse liegen-
den SPNV-Leistungen. Die Gesellschaft erbringt insoweit ausschließlich auf der 
Grundlage von Verkehrsverträgen mit dem VRR Betriebsleistungen des Schienenver-
kehrs auf der Strecke S28 und weiteren Strecken, die räumlich im materiellen Zustän-
digkeitsbereich der VRR gelegen sind und deren Betrieb mit der für die Gesellschafter 
geltenden Gemeindeordnung und der Kreisordnung in Einklang stehen. 

Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festge-
stellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachge-
kommen ist. 

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages 
und des GmbH-Gesetzes und der Geschäftsanweisung durchgeführt. 

Mettmann, 9. November 2020 

Sascha Zuk Rolf Ommen  
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1. Allgemeine Vorbemerkungen 
 

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH erbringt Eisenbahnverkehrs-

leistungen auf der Linie S28 (Regiobahn) von Mettmann Stadtwald nach 

Kaarster See. Zu diesem Zweck wurde ein Inhouse-Verkehrsvertrag mit dem 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit einer Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel 

im Dezember 2021 abgeschlossen.  

Der Zuschlag für den Weiterbetrieb der S28 von 2021 bis 2036 (Kaarster See 

bis Wuppertal Hbf) bzw. 2019 bis 2021 (Mettmann Stadtwald bis Wuppertal 

Hbf) mit im Rahmen eines Fahrzeugbereitstellungsvertrags durch den VRR 

FaIn-EB zur Verfügung gestellten Elektrotriebwagen wurde im Juli 2017 durch 

die VRR AöR erteilt. Auf Grund einer nicht fertig gestellten Oberleitungsanlage 

auf dem Streckenabschnitt von Mettmann Stadtwald bis nach Dornap konnte 

ein geplanter Vorlaufbetrieb mit 4 Elektrotriebwagen von Mettmann Stadtwald 

nach Wuppertal Hbf im Dezember 2019 nicht aufgenommen werden. Die 

Betriebsaufnahme wurde zunächst einvernehmlich zwischen RFG und VRR um 

ein Jahr verschoben. Im Laufe des Jahres 2019 zeichnete sich ab, dass die 

Oberleitungsanlage weder bis Dezember 2020 noch in einem absehbaren 

Zeitraum fertiggestellt werden kann. 

In einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und 

Gesellschafterversammlung beider Regiobahn Gesellschaften und unter 

Beteiligung des VRR wurde im September 2019 beschlossen, der Regiobahn 

GmbH die für die Fertigstellung der Oberleitungsanlage notwendige Zeit zu 

geben, insbesondere vor dem Hintergrund fehlender 

Planfeststellungsbeschlüsse. Einvernehmlich wurde als neuer 

Fertigstellungstermin der Dezember 2025 festgelegt. Weiterhin wurde 

beschlossen, anstelle des nicht durchführbaren Betriebes mit Elektrotriebwagen 

einen Interimsbetrieb mit Dieselfahrzeugen durchzuführen. Für den Fall, dass 

die Oberleitungsanlage dauerhaft nicht oder nicht vollständig fertig gestellt 

werden kann wurde vereinbart, dass unter Federführung des VRR bis Ende 2020 

Möglichkeiten alternativer Antriebsarten untersucht werden sollen. Anstelle 

eines Einsatzes von klassischen Elektrotriebwagen wäre auch ein Betrieb mit 

batterie-elektrischen Fahrzeugen oder auch solche mit Wasserstoffantrieb 
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denkbar. Realistisch umsetzbar wären die v.g. Varianten aber erst 2026 nach 

Auslaufen des Interimsvertrages. 

Für die RFG waren damit weitreichende Folgen verbunden, insbesondere 

• Anpassung bzw. Neuabschluss der bestehenden Verkehrsverträge 

• Möglichst kostenneutrale Unterbringung der für den Elektrobetrieb 

vorgesehenen Fahrzeuge 

• Beschaffung von Dieselfahrzeugen für den Interimsbetrieb einschl. 

Sicherstellung der Finanzierung 

In Bezug auf den Einsatz von Dieseltriebzügen für den Interimsbetrieb standen 

zwei Varianten zur Auswahl 

1. Beschaffung von 3 bis 5 zusätzlichen Fahrzeugen (je nach Größe bzw. 

Kapazitäten) und Revision der Bestandsflotte (geschätztes 

Finanzierungsvolumen ca. 10 Mio. €) 

2. Veräußerung der Bestandsflotte und Beschaffung einer alternativen 

Dieselflotte mit mindestens 12 Fahrzeugen (geschätztes 

Finanzierungsvolumen auf Grundlage einer Markterkundung ca. 18 Mio. 

€) 

Nach ausführlichen Diskussionen und Abwägung von Vor- und Nachteilen wurde 

die Geschäftsführung beauftragt, die Beschaffung einer alternativen Dieselflotte 

voranzutreiben. Ein maßgeblicher Grund hierfür waren der sehr eingeschränkte 

Markt für gebrauchte Fahrzeuge und eine daraus resultierende uneinheitliche 

Flotte mit unterschiedlichen Einstiegsverhältnissen bei einer Beschaffung 

zusätzlicher Fahrzeuge. 

Von den zuständigen VRR Gremien wurde zwischenzeitlich dem Einsatz der 

Elektrotriebwagen in anderen Netzen des VRR und der Auflösung des 

Inhousevertrages sowie des Neuabschlusses eines Interims-Verkehrsvertrages 

zugestimmt. Der Interims-Verkehrsvertrag ist am 6. November geschlossen 

worden. Mit Abschluss des Interims-Verkehrsvertrages und der Auflösung des 

ursprünglichen Verkehrsvertrages sind alle gegenseitigen Verpflichtungen 

aufgehoben. Das bisher bestehende latente Risiko der Zahlung eines 

Grundentgeltes (Fahrzeugfinanzierungskosten) an den VRR und eines 

Verfügbarkeitsentgeltes (Entgelt für die Nutzung der Fahrzeuge) an den im 

Rahmen des Fahrzeugbereitstellungsmodells ist damit abgewendet. Zwischen 

VRR und RFG wurde vereinbart, dass der abzuschließende 
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Interimsverkehrsvertrag eine Laufzeit bis Dezember 2026 haben soll. Insoweit 

weicht die Laufzeit von der ursprünglichen Beschlussfassung ab. 

Im Rahmen eines europaweit bekannt gemachten Beschaffungsvorhabens 

wurden Bieter aufgefordert, eine Flotte von mindestens 12 gebrauchten und für 

die Anforderungen der RFG passenden Dieselfahrzeuge anzubieten. Die 

Bayrische Oberlandbahn (BOB) hat als einziger Bieter ein Teilnahmeantrag 

gestellt. Gegenstand des Kaufvertrages ist die Beschaffung von 17 

Dieseltriebwagen vom Typ Integral S5D95 einschließlich Reserve- und 

Ersatzteilversorgung und die Durchführung der anstehenden Revisionen. Da die 

BOB bevorzugt nur die gesamte Flotte samt Ersatzteilpaket, bestehend aus 17 

Fahrzeugen, zum Kauf angeboten hat, hat sich die Geschäftsführung 

entschlossen, mit Zustimmung der Gesellschafter, die komplette Flotte zu 

erwerben. Da es sich bei den Fahrzeugen vom Typ Integral um eine einmalige 

Flotte handelt, die ein sehr spezifisches Know-how im Betrieb und der 

Instandhaltung erfordert, ist ein Kauf der Fahrzeuge nur mit einem 

Ersatzteilpaket zielführend. Da das Ersatzteilpaket nicht sinnvoll teilbar ist und 

die RFG das komplette Paket erwerben will, würde beim Kauf einer Teilflotte 

der Stückpreis pro Fahrzeug steigen. Der Kaufpreis für 12 oder 17 Fahrzeuge 

würde sich daher nicht wesentlich unterscheiden. Neben dem eigentlichen Kauf 

der Fahrzeuge und der Ersatzteile ist auch die Ertüchtigung (Revision) an 12 

Fahrzeugen Bestandteil des beabsichtigten Kaufs, d.h. der Verkäufer 

verpflichtet sich, die Fahrzeuge in einem Zustand zu veräußern, die einen 

Betrieb für die nächsten 6 bis 8 Jahre gewährleistet. Auf der Zeitachse finden 

die Revisionen der Fahrzeuge in einem Zeitraum von 2020 bis 2024 statt. Der 

größte Teil der Flotte kann damit auch deutlich über die Vertragslaufzeit bis 

Ende 2026 genutzt werden. 

Für den eigentlichen Fahrbetrieb werden unter Berücksichtigung von Betriebs- 

und Instandhaltungsreserven 12 Fahrzeuge vorgesehen. Die zusätzlichen 5 

Fahrzeuge können ebenfalls für den Betrieb mit eingesetzt werden und könnten 

damit so die Laufleistung der Flotte reduzieren. Alternativ besteht die 

Möglichkeit, die Fahrzeuge für Sonderverkehrsleistungen oder zusätzliche 

Regelleistungen einzusetzen, die zu einem späteren Zeitpunkt mit dem VRR 

vereinbart werden können.  Daher ist der Erwerb der Gesamtflotte von 17 

Fahrzeugen sinnvoll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich daraus kein 

wirtschaftlicher Nachteil ergibt.  
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Die Finanzierung der Investitionen besteht aus zwei Elementen, aus 

Fremdkapital (Bankkredit) und aus angesparten Mitteln aus dem 

Verkehrsvertrag. Mit dem Bankkredit wird der eigentliche Kauf der Fahrzeuge 

samt Ersatzteilpaket und ein Teil der Revisionen (4 Fahrzeuge) finanziert und 

werden in den Positionen 21 Abschreibung und 25 Zinsen abgebildet. Mit den 

angesparten Mitteln der Folgejahre werden sukzessive die nachfolgenden 

Revisionen an 8 weiteren Fahrzeugen bezahlt. Diese sind als Revisionsrücklage 

eingeplant. Hierzu wird ein gemeinsames Sperrkonto mit dem VRR eingerichtet, 

auf das die Rücklagen eingezahlt werden über das beide Parteien nur 

gemeinsam verfügen können. Die Besicherung des Kredites erfolgt über eine 

Kapitaldienstsicherungsgarantie des VRR gegenüber der finanzierenden Bank. 

Im Gegenzug für die Kapitaldienstsicherungsgarantie erhält der VRR eine 

marktgerechte Avalgebühr und den insolvenzsicheren Zugriff auf die Fahrzeuge 

für den Fall, dass die Kapitaldienstsicherungsgarantie gezogen werden muss . 

Hierzu wird zwischen dem VRR und der RFG ein Sicherungsübereignungsvertrag 

unterzeichnet. Damit wird es dem VRR möglich, unabhängig vom Betreiber, den 

Betrieb zu gewährleisten.  

Grundlage für die Gewährung eines Kredites durch die Banken war, dass die 

nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge der RFG abgebaut werden. 

Hierzu hat die Geschäftsführung ein mögliches Szenario entwickelt und den 

Banken zur Verfügung gestellt. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Veräußerung 

der Talent Triebwagen bis Mitte 2021.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen mehrere 

ernstzunehmende Kaufabsichten für die Talent Triebfahrzeuge vor. Ein 

Kaufvertrag wurde im Entwurf vorbereitet. Der zu erwartende Verkaufserlös 

liegt deutlich über dem bisher für die Kalkulation zu Grunde gelegten Ansatz, 

ist in der Wirtschaftsplanung jedoch noch nicht berücksichtigt. 

Das Darlehen ist so ausgelegt, dass eine Vollamortisation während der 

Vertragslaufzeit erfolgt, d.h. kein Restwertrisiko besteht. Die Fahrzeuge sind 

bei Ablauf der Vertragslaufzeit vollständig abgeschrieben, haben aber 

unabhängig vom Buchwert noch einen Verkehrswert. Das Darlehen ist in voller 

Höhe zurückgezahlt. 

Nachfolgend eine kurze Übersicht über einige, wesentliche geänderte 

Vertragsinhalte im Vergleich zu dem bisherigen Inhousevertrag bzw. 

Änderungen in der Betriebsdurchführung:  
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• Die Rheinisch-Bergische Eisenbahn (RBE) fungiert spätestens ab 

Fahrplanwechsel im Dezember 2021 nicht mehr als Dienstleister für den 

Fahrbetrieb. Die Fahrbetriebsleistungen einschl. des Einsatzes von 

Triebfahrzeugführern erfolgen danach durch die RFG komplett in 

Eigenleistung. Bis dahin stellt die RBE weiterhin Triebfahrzeugführer für 

den Fahrbetrieb, die durch eigene Triebfahrzeuge der RFG ergänzt 

werden. 

• Anstelle der Talent-Dieseltriebwagen kommen nunmehr Fahrzeuge des 

Typs Integral zum Einsatz. 

• Die Instandhaltung wird in Eigenregie durchgeführt 

• Eine Zugbegleitquote von 79 Prozent bezogen auf die Zugkilometer 

• Geänderte Regelungen im Bereich des Umgangs mit Nicht- und 

Schlechtleistungen, d.h. weniger finanzielle Risiken bei nicht durch das 

EVU zu vertretenden Nichtleistungen, z.B. bei Baustellen 

• Einrichtung einer eigenen Leitstelle für den Fahrbetrieb 

Der mit der Rheinisch-Bergischen Eisenbahn (RBE) abgeschlossene 

Dienstleistungsvertrag für den Fahrbetrieb und die Instandhaltung endet im 

Dezember 2021. Es laufen derzeit noch Gespräche mit der RBE, wie eine 

Zusammenarbeit perspektivisch gestaltet werden kann. Eine Veränderung der 

bestehenden Vertragskonstellation auch vor Ende 2021 ist daher nicht 

ausgeschlossen. In der Kalkulation sind die Kosten für die 

Subunternehmerleistung in dem Umfang angenommen, wie sie in einem 

realistischen Szenario entstehen können. Entgegen der bisherigen Annahmen 

aus dem Sechs-Jahres-Plan für die Kalkulation des Verkehrsvertrages werden 

sich zusätzliche Kosten für die Betriebsdurchführung ergeben, die aber durch 

Einsparungen in anderen Bereichen und erwarteten Erträgen aus 

Arbeitnehmerüberlassung von Triebfahrzeugführern zum großen Teil 

kompensiert werden können. 

Für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur auf der Linie S28 bestehen Verträge 

mit den Infrastrukturbetreibern Regiobahn GmbH, DB Netz AG und DB Station 

& Service AG. 

Der am 06.11.2020 unterzeichnete Verkehrsvertrag, der der vorgelegten 

Planung zu Grunde liegt, umfasst eine Laufzeit von Dezember 2020 bis 

Dezember 2026 und ersetzt auch den bestehenden Vertrag mit dem Einsatz der 

Talent Triebfahrzeuge. 
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2. Erläuterungen zu den Erträgen und den Aufwendungen 

 

Erträge: 

Die Erträge der Gesellschaft betreffen überwiegend den finanziellen 

Ausgleichsanspruch laut Interims-Verkehrsvertrag für die Erbringung der 

Betriebsleistung auf der Linie S28. (Pos. 1). 

Die Gesellschaft erhält von der VRR AöR auf den jährlichen 

Vergütungsanspruch, welcher abschließend im Rahmen der Ist-Abrechnung 

nach Ablauf des Geschäftsjahres abschließend festgestellt wird, monatliche 

Abschlagszahlungen. Darin inkludiert sind auch die Ansprüche aus den 

Fahrgeldeinnahmen. Eigene Fahrgeldeinnahmen (abgesehen von Erhöhtem 

Beförderungsentgelt und Notverkäufen) werden nicht erzielt. Der Verkauf von 

Fahrausweisen erfolgt über stationäre Automaten der Transdev auf den 

Stationen der Regiobahn GmbH. 

Die Berechnung der Kosten für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur von DB 

Netz und der Regiobahn GmbH beruht auf den jeweils aktuellen Trassen- bzw. 

Stationspreissystemen. Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass es sich bei 

den Infrastrukturkosten um sog. durchlaufende Kosten handelt. Es werden 

immer die tatsächlich entstandenen Kosten ausgeglichen. Die jeweiligen 

Aufwands- (Pos. 12) und Ertragspositionen (Pos. 1 a) – d)) korrespondieren 

miteinander. 

Die Positionen 2 a) bis c) beinhalten noch aufzulösende passive 

Rechnungsabgrenzungsposten aus der Umwandlung von 

Rückzahlungsverpflichtungen in Leistung (Erhöhung der Zugbegleitquote) aus 

Jahresabrechnungen der Verkehrsverträge vergangener Jahre. Zu 

berücksichtigen ist hierbei, dass die Mehrleistung bei der Zugbegleitung in Höhe 

der RAP aus eigenen liquiden Mitteln zu finanzieren ist. 

Zur Deckung der Anlaufkosten für den aufgelösten Verkehrsvertrag mit 

Elektrotriebwagen hat der VRR eine sogenannte Anschubfinanzierung in Höhe 

von 1,4 Mio. € gewährt. Der Betrag wurde über die Laufzeit des 

Verkehrsvertrages auf den Zahlungsanspruch angerechnet, d.h. der Anspruch 
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wurde anteilig auf das Jahr gerechnet gemindert, gleichbedeutend mit einer 

Vorauszahlung auf den Verkehrsvertrag. Die Zahlung wird in gleicher Höhe 

ertragswirksam (Pos. 2 d) über die Jahre aufgelöst. Dabei wird die gleiche 

Laufzeit wie bei der ursprünglichen Vereinbarung unter Berücksichtigung des 

Abschlusses eines Anschlussvertrages unterstellt. 

Erträge aus Werbung (Pos. 3) werden mit einem Wert auf Basis der 

vergangenen Jahre angenommen.  

Bei der Pos. 4 handelt es sich um gesetzliche Ausgleichszahlungen für die 

Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen, die der VRR AöR zustehen. 

Dies steht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Interimsvertrages als 

Bruttovertrag (Einnahmerisiko liegt beim VRR). Die Zahlung wird ertragsmäßig 

verbucht, über die Pos. 9 b) aber in gleicher Höhe wieder ertragsmindernd 

berücksichtigt. 

In Sonstige Erträge (Pos. 5) sind u.a. die Einnahmen aus Erhöhtem 

Beförderungsentgelt (EBE) und auch Einnahmen aus Arbeitnehmerüberlassung 

im Triebfahrzeugführerbereich. 

Für das Jahr 2021 wird als Einmalbetrag der Verkaufserlös der Talent 

Triebwagen als Nettobetrag, d.h. unter Abzug aller Restverbindlichkeiten, 

berücksichtigt. Der Wert liegt über dem Wert aus dem Konzept zum Abbau des 

nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags und ergibt sich aus einer 

vorliegenden, konkreten Kaufabsicht. 

Zinserträge (Pos. 6) werden auf Grund der aktuellen Entwicklungen auf dem 

Zinsmarkt mit 0 angenommen.  

Die Erstattungen der Regiobahn GmbH für baustellenbedingte Ausfälle (Pos. 7) 

sind nach den bisher bekannten Baustellenplanungen der nächsten Jahre 

berücksichtigt. 

Mit der Regiobahn GmbH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem 

gegenseitige Leistungen verrechnet werden. Die Pos. 8 beinhaltet den Ertrag, 

den die RFG mit den Leistungen erzielt. In der Aufwandsposition (Pos. 24) sind 

die Aufwendungen enthalten, die der RFG für die Dienstleistung der REG 

entstehen. 
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Ertragsminderungen: 

Die Pönalen (Pos. 9a) für Schlechtleistungen, Vertragsstrafen und Abzüge für 

Nichtleistungen sind entsprechend der kalkulatorischen Annahmen aus dem 

Interimsvertrag berücksichtigt. 

Gleiches gilt für die Pos. 9 b) bis d). 

Die Differenzierung bei den Ertragsminderungen hat den Hintergrund, dass die 

Pos. 9a) von der RFG im Wesentlichen selbst beeinflussbar sind, während die 

Pos. 9b) bis d) durch externe Faktoren bestimmt und nicht von der RFG 

beeinflussbar sind. 

 

Aufwendungen: 

In der Pos. 10 sind alle für den Betrieb relevanten Kostenpositionen 

zusammengefasst. Umfasst werden dabei die laufenden Betriebskosten der 

Fahrzeuge, wie z.B. Instandhaltung und Reinigung der Fahrzeuge, 

Werkstattkosten etc. Enthalten sind auch die ggf. noch entstehenden Kosten 

für die aus dem Dienstleistungsvertrag zu erbringenden Leistungen. Siehe 

hierzu auch die Erläuterungen unter 1. Allgemeine Vorbemerkungen. 

Die Energiekosten für Dieselkraftstoff (Pos. 11) orientieren sich an den 

Verbräuchen für das Regelleistungsangebot. Tatsächlich werden sich durch 

Einschränkungen aus Baustellen, verbunden mit reduzierten 

Verkehrsleistungen geringere Verbräuche und damit Abweichungen zu den 

Planwerten ergeben. Gemäß Verkehrsvertrag werden die Dieselkosten auf Ist-

Kostenbasis verrechnet. 

Zu den Infrastrukturkosten der Pos. 12 a) siehe Erläuterungen zu 

korrespondierenden Erträgen. Zur Abstellung der Fahrzeuge müssen bei der 

Regiobahn GmbH Abstellflächen angemietet werden. Die entsprechenden 

Kosten sind unter Pos. 12 b) berücksichtigt. In der Position sind auch die 

Kosten für die Anmietung der Servicehalle enthalten. Die Servicehalle muss 

baulich an die neuen Fahrzeuge angepasst werden. Hierzu ist es u.a. 

erforderlich, ein Teil des Hallendaches anzuheben. Die Zuständigkeit liegt bei 
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der Regiobahn GmbH als Eigentümerin der Halle. Eine daraus resultierende 

Erhöhung der Mietkosten ist unter Werkstattkosten in der Pos. 10 berücksichtigt 

und wird nach Abschluss des neuen Mietvertrages in die Pos 12 b) 

übernommen. 

In den Personalkosten (Pos. 13) sind neben den eigentlichen Kosten für 

Gehälter und Lohnnebenkosten auch umfangreiche Kostenbestandteile für Aus- 

und Weiterbildungen sowie medizinische Untersuchungen der 

Triebfahrzeugführer mitberücksichtigt. Gemäß Verkehrsvertrag erfolgt die 

Preisfortschreibung auf Basis der tatsächlichen Entwicklung. 

Die Verwaltungskosten (Pos. 14) beinhalten alle laufenden Kosten der 

Verwaltung von den Mietkosten für Büroräume bis zu den Kosten der IT. 

Die Fahrzeugkosten in der Pos. 15 berücksichtigen die Dienstfahrzeuge für die 

Geschäftsführung und Prokuristen sowie Bereitschaftsfahrzeuge für den 

Betrieb. 

Die Marketingaktivitäten der RFG orientieren sich an den Vorgaben des 

Verkehrsvertrages. Eigene Aktivitäten finden nur sehr eingeschränkt statt und 

stehen im Wesentlichen in Verbindung mit dem jährlich stattfindenden 

Regiobahn Fest als Kundenbindungsmaßnahme. Die in der Pos. 16 

aufgeführten Kosten werden zum Teil kompensiert durch Sponsorengelder im 

Zusammenhang mit dem Sommerfest der Regiobahn (Pos. 5). 

Bestandteil des Inhousevertrages mit dem VRR war der Abschluss eines 

Verbundkooperationsvertrages. Damit einhergehend ist die Verpflichtung, an 

den VRR ein Entgelt für Dienstleistungen, wie z.B. Durchführung der Erhebung 

zur Einnahmenaufteilung zu zahlen. Die Höhe des Entgeltes ist Inhalt der Pos. 

17. 

In der Pos. 18 sind alle Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit 

Dienstreisen der Mitarbeiter, Bewirtung von Gästen und den mit den 

Gremiensitzungen verbundenen Aufwendungen stehen. 

In den Fremdleistungen (Pos. 19) sind Leistungen Dritter, hauptsächlich aus 

dem Bereich der Dienstleistung für die Bearbeitung von Anträgen für Erhöhtes 

Beförderungsentgelt und Abdeckung von Spitzen beim Personalbedarf 

(Zugbegleiter) über einen Personaldienstleister enthalten. In den Jahren 2021 

bis 2023 sind derzeit nicht absehbare, zusätzliche Mittel für mögliche 
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Drittleistungen beim Aufbau und Umsetzung der Instandhaltung (für den 

Bedarfsfall) berücksichtigt. 

Die Rechts- und Beratungskosten (Pos. 20) beinhalten die anwaltliche 

Unterstützung in arbeitsrechtlichen Fragestellungen, Mitwirkung von 

Wirtschaftsprüfern und Anwälten bei der Gestaltung von Verträgen sowie 

Mitwirkung von Beratern beim Aufbau und Weiterentwicklung der 

Instandhaltung der Integral Triebfahrzeuge. 

In den Abschreibungen (Pos. 21) ist ein Anteil in Höhe der jährlichen 

Darlehenstilgung der Investitionen in die Fahrzeuge, einschl. der Revisionen 

und das Ersatzteilpaket berücksichtigt. Anderweitige Abschreibungen, z.B. im 

Bereich der IT sind nur in geringem Umfang enthalten. 

Die Pos. 22 ist geprägt von den Versicherungsprämien in die 

Schienenfahrzeuge, den Dienstwagen und den Mitgliedsbeiträgen zu 

Verbänden. 

In den Sonstigen Aufwendungen (Pos. 23) sind Pauschalbeiträge kalkuliert, die 

im Laufe des Jahres entstehen können, aber nicht direkt planbar sind, z.B. 

Erstattungsleistungen an Kunden für Zugausfälle oder nicht durch 

Versicherungen gedeckte Schadensfälle. 

Erläuterungen zu der Pos. 24 sind der korrespondierenden Pos. 8 zu 

entnehmen. 

Die Zinsaufwendungen in der Pos. 25 umfassen im Wesentlichen die Zinsen 

für die Finanzierung der Triebfahrzeuge und die an den VRR zu entrichtenden 

Avalgebühren. 

Ertragsabhängige Steuern fallen erst an, wenn der steuerlich relevante 

Verlustvortrag von > 1 Mio. € (Stand Ende 2021) abgebaut ist. Ob und 

inwieweit eine Mindestbesteuerung zum Tragen kommt, ist noch mit dem 

Wirtschaftsprüfer final zu klären und hängt vom tatsächlichen Jahresergebnis 

ab. 
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3. Chancen und Risiken 
 

Chancen: 

Der neue Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis Dezember 2026 versetzt die 

RFG in die Lage wieder positive Jahresergebnisse zu erzielen. Unter 

Einbeziehung des geplanten Veräußerungsgewinns der 12 Talent Triebwagen 

wird trotz der noch an die RBE zu zahlenden Vergütungen aus dem bis Ende 

2021 laufenden Dienstleistungsvertrag ein deutlich positives Jahresergebnis 

erzielt. 

Risiken: 

Die Integral Triebfahrzeuge sind ausgereifte Fahrzeuge und für den Betrieb auf 

der S28 gut geeignet. Typbedingt sind die Fahrzeuge allerdings 

instandhaltungsintensiv, auch auf Grund ihres Alters. Entsprechend aufwändig 

ist die Instandhaltung. Gerade in der Anfangsphase sind Störungen im Betrieb 

nicht auszuschließen, da die Fahrzeuge erst relativ kurzfristig vor der 

Betriebsaufnahme zur Verfügung stehen, die Instandhaltung noch aufgebaut 

und Erfahrungswerte gesammelt werden müssen. 

Die Werkstattinfrastruktur muss ertüchtigt werden. Gespräche mit der 

Eigentümerin Regiobahn GmbH laufen derzeit. Die Planungen sind angestoßen. 

Ein Zeitpunkt bis zur Fertigstellung der Infrastruktur kann aktuell nicht genannt 

werden. Bis dahin wird an Übergangslösungen gearbeitet, d.h. für größere 

Instandhaltungsmaßnahmen werden Kooperationen mit anderen 

Werkstattbetreibern untersucht. In der Übergangsphase sind Erschwernisse in 

der Instandhaltungsplanung nicht auszuschließen. 

Für einen Zeitraum bis Ende Q1 des Jahres 2021 werden voraussichtlich die 

Integral- und die Talenttriebwagen im Mischbetrieb fahren, bis sich die 

Instandhaltung bei der RFG stabilisiert hat. 
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Soll-Ist-GuV-WP Ertrag Wirtschaftsplan 2021Regiobahn  Fahrbetriebsgesellschaft mbH

12 Plan Plan

zum zum

31.12.2020 31.12.2021

1)  Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-

Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge
18.637.010,00 28.592.579

  nachrichtlich davon:

 a) Trassenkosten DB Netz 3.278.140,00 3.454.000

 b) Trassenkosten Regiobahn 3.047.310,00 3.980.000

 c) Stationsgebühren DB 1.832.480,00 2.463.259

 d) Stationsgebühren Regiobahn 1.770.930,00 2.250.000

Summe 9.928.860,00 12.147.259

2a)  Auflösung des passiven RAP für Verbesserung  des 

Leistungsangebotes (Doppeltraktionen an Samstagen und 

Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarung aus 2012)

252.000,00 42.000

2b) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung  des 

Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. 

Vereinbarungen aus 2017)

435.000,00 72.500

2c) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung  des 

Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. 

Vereinbarung aus 2019)

228.000,00 120.500

3)  Erträge aus Werbung 65.000,00 73.000

4)  Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen 

Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß 

SGB IX

240.000,00 240.000

5)  Sonstige Erträge 624.000,00 2.312.000,00

davon Fahrzeugverkauf Talente 1.000.000

davon Anü / Erstattung Bildungsgutscheine / Sonderverk. 1.232.000

6)  Zinserträge 0,00 0

7)  Erstattung Regiobahn GmbH für baustellenbedingte 

Ausfälle einschl. Kosten für SEV
150.000,00 120.000,00

7b) Erstattung VRR DB Baustellen 480.000,00

8)  Erträge aus Geschäftsbesorgung für 92.500,00 96.000

  Regiobahn GmbH

Zwischensumme Erträge 20.723.510,00 32.148.579,00

Ertragsminderung durch:

9a)  erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf 

Grund von Nicht- und Schlechtleistungen
175.000,00 263.560

9b)  Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen 

Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß 

SGB IX (Anrechnung)

240.000,00 240.000

9c)  erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf 

Grund von Baustellen DB Netz AG
2.661.000,00 0

9d)  erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf 

Grund von Baustellen Regiobahn GmbH
100.000,00 0

Summe der Erträge nach Baustellen 17.547.510,00 31.645.019,00

Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten 7.618.650,00 19.497.760,00

  *(Summe der Erträge nach Baustellen ohne Infrastrukturkosten)
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Soll-Ist-GuV-WP Aufwand Wirtschaftsplan 2021Regiobahn  Fahrbetriebsgesellschaft mbH

12 Plan Plan

zum zum

31.12.2020 31.12.2021

10)  Kosten Betrieb 4.618.075,00 6.286.000

  Subunternehmer RBE 4.297.825,00 2.600.000

  Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge 170.250,00 3.058.000

  Schienenersatzverkehr 150.000,00 628.000

11)  Energiekosten 1.590.000,00 1.701.887

  Diesel 1.500.000,00 1.657.887

  Strom 90.000,00 44.000

12a)  Infrastrukturkosten durchlaufend: 9.928.860,00 12.147.259

  Trassenkosten DB Netz 3.278.140,00 3.454.000

  Trassenkosten Regiobahn 3.047.310,00 3.980.000

  Stationsgebühren DB 1.832.480,00 2.463.259

  Stationsgebühren Regiobahn 1.770.930,00 2.250.000

12b)  Infrastrukturkosten nicht durchlaufend: 90.000,00 120.000

  Regiobahn GmbH (Abstellanlagen) 30.000,00 60.000

  Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH 60.000,00 60.000

13)  Personalkosten 2.531.749,92 6.665.000

  Löhne und Gehälter 2.500.999,92 6.345.000

  Weiterbildung/Schulung 30.750,00 320.000

  Personalrekrutierung 0,00 0

14)  Verwaltungskosten 120.000,00 263.000

  davon Raumkosten 40.000,00 93.000

  davon sonstige Verwaltungskosten 80.000,00 170.000

15)  Fahrzeugkosten 40.000,00 60.000

16)  Produktmarketing/Sommerfest 65.000,00 39.000

17)  Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR 108.000,00 167.000

18)  Bewirtungs- und Reisekosten 10.000,00 15.000

19)  Fremdleistungen 345.000,00 100.000

20)  Rechts- und Beratungskosten 250.000,00 104.000

21)  Abschreibungen 457.000,00 1.722.000

22)  Versicherungen, Mitgliedschaften 77.000,00 247.000

23)  Sonstige Aufwendungen 294.000,00 175.000

24)  Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH 68.500,00 72.000

25)  Zinsaufwendungen 100.000,00 267.000

26)  Ertragsabhängige Steuern 0,00 0

  Summe der Aufwendungen 20.693.184,92 30.151.146

  Summe der Erträge 20.723.510,00 31.645.019

  Summe der Aufwendungen 20.693.184,92 30.151.146

Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten 7.618.650,00 19.497.760

  *(Summe der Erträge nach Baustellen ohne 

Infrastrukturkosten)

  Summe der Aufwendungen ohne Infrastrukturkosten 10.764.324,92 18.003.887

  JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG  -S28- -3.145.674,92 1.493.873

*in Gehälter enthalten
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Finanzplan 2021

Liquiditätsplanung 

2021

I. Kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresbeginn: 197.368 €

II. Kapitalbewegungen im Wirtschaftsjahr:

1. Erträge laut Erfolgsplan: 31.645.019 €

2a. abzgl. Auflösung Rückstellung Spitzabrechnung Auferlegungsvertrag -42.000 €

2b. abzgl. Auflösung Rückstellung Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2016 -72.500 €

abzgl. Auflösung Rückstellung Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2019 -38.000 €

2c. abzgl. Auflösung Rückstellung Anschubfinanzierung -82.500 €

3. Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs 968.000 €

4. Erlös aus Fahrzeugverkauf Talent 1.400.000 €

Liquiditätszufluss: 33.778.019 €

5. Aufwendungen laut Erfolgsplan: 30.151.146 €

6. abzgl. Abschreibungen -1.722.000 €

7. zzgl. Investitionen 280.350 €

8a. Darlehenstilgungen 1.667.000 €

8b. Rückzahlung Darlehensrestschuld aus Verkauf Fahrzeuge 1.486.000 €

8c. Rückzahlung Zuwendungen für Fahrzeugeinbauten 343.700 €

9. zzgl. Ertragsabhängige Steuern lfd. Jahr 0 €

10. abzgl. Ertragsabhängige Steuern Vorjahr 0 €

Liquiditätsabfluss: 32.206.196 €

III. kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresende 1.769.191 €

Verfügbarer Rhamen aus Kontokorent 500.000 €
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Stellenplan 2021 RFG

Mitarbeiter 2021 

(VZP)
Bezeichnung Eingruppierung 2021

1 Geschäftsführer Sondervertrag

0,5 Geschäftsführer (vom VRR entsendet) Sondervertrag

1 Leiter-/in Personalmanagement /  Assistent/in Geschäftsführung TVöD 13/5

0,5 Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung TVöD 8/4

1 Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung TVöD 8/3

1 Leiter Betriebsmanagement / Eisenbahnbetriebsleiter TVöD 12/5

1 Örtlicher Betriebsleiter / SMS TVöD 10/3

1 Ausbildungs-Triebfahrzeugführer TVöD 8/5

1 Teamleiter Instandhaltung / ECM TVöD 10/4

1 Schichtleiter Instandhaltung TVöD 9a/5

3 Schichtleiter / -koordinator Instandhaltung TVöD 9a/3

10 Mitarbeiter Instandhaltung TVöD 8/3

1 Teamleiter/in Disposition und Planung TVöD 9a/4

5 Disponent/in Betriebsleitstelle TVöD 9a/3

1 Leiter-/in Verkehrsmanagement; Prokuristin TVöD 14/6

1 Teamleiter/in Qualitäts- und Verkehrsvertragsmanagement TVöD 12/4

1 Mitarbeiter/in Marketing und Fahrgastinformation TVöD 9b/2

1 Teamleiter/in Service, Tarif und Vertrieb TVöD 12/6

1 Mitarbeiter/in Kundenmanagement TVöD 7/3

1 Sachbearbeitung Service, Tarif und Vertrieb  TVöD 8/4

1 Leiter IT TVöD 12/5

1 IT-Fachkraft TVöD 9a/2

42 Triebfahrzeugführer/innen 

ab 12/2021: 42

TVöD 6/2- 6/3

33 Kundenbetreuer/innen TVöD 5/2- 5/4

2 Auszubildende/r TVAöD

113 Mitarbeiter/innen

1 Werkstudent, Einsatz nach Bedarf Geringf.Beschäftigung 

3 Geringfügig beschäftigter Mitarbeiter Geringf.Beschäftigung 
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Investitionsplan Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Art Zuordnung Projekt Kosten Kosten für WP (2021)
Investition IT-Software Beschaffung IVU.rail 160.000,00 € 90.000,00 €

Investition IT-Software Beschaffung ETC DatNet 99.730,00 €

Investition IT-Software Beschaffung COSWare 44.680,00 €

Investition IT-Software Beschaffung Prozess- und Managementsystem 50.000,00 €

Investition IT-Hardware Leitstellenaustattung 5.000,00 €

Investition IT-Hardware Büroaustattung 8.000,00 €

Investition IT-Hardware Ertüchtigung GSP-FIS / RBL-Anbindnung Fahrzeuge 153.526,00 €

Investition IT-Hardware Ausstattung TF 15.300,00 € 30.600,00 €

Investition IT-Hardware Ausstattung KB 24.250,00 €

Investition IT-Hardware MDE-Geräte KB 87.500,00 €

Investition IT-Hardware Server 75.000,00 €

Investition IT-Software Sonstiges 10.000,00 € 10.000,00 €

Investition IT-Hardware Sonstiges 15.000,00 € 15.000,00 €

Investition Büroraumaustattung Möbel Leitstelle 13.500,00 €

Investition Büroraumaustattung Möbel Sonstige Büros 8.920,00 €

Investition Büroraumaustattung Maler- und Bodenarbeiten 8.700,00 €

Investition Dienstbekleidung Erstaustattung TF 9.000,00 € 18.000,00 €

Investition Dienstbekleidung Erstausstattung KB 18.750,00 €

Investition Instandhaltung Klimaservicegerät 5.000,00 €

Investition Instandhaltung Deuta XP20 für Indusi und PZB Willtek Funkprüfung 41.674,00 €

Investition Instandhaltung Allgemeines Werkzeug und Ausrüstung MA IH 65.000,00 €

Investition Instandhaltung Prüf und Messmittel / Calipri 25.290,00 €

Investition Instandhaltung WC Ver- und Entsorgung Vogelsang 97.495,00 €

Investition Allgem. Verwaltung Sonstiges 25.000,00 € 25.000,00 €

Investition Redesign Fahrzeugbeklebung Neo-X 220.985,00 € 91.750,00 €

Gesamt: 1.287.300,00 € 280.350,00 €
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Soll-Ist-GuV-WP Planung 2022 - 2026Regiobahn  Fahrbetriebsgesellschaft mbH

12 Plan Plan Plan Plan Plan

zum zum zum zum zum

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

1)  Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-

Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge
29.304.306 30.048.316 30.826.672 31.641.609 31.364.319

  nachrichtlich davon:

 a) Trassenkosten DB Netz 3.558.000 3.665.000 3.774.000 3.888.000 3.850.000

 b) Trassenkosten Regiobahn 3.628.000 3.737.000 3.849.000 3.965.000 3.927.000

 c) Stationsgebühren DB 2.621.000 2.700.000 2.781.000 2.864.000 2.837.000

 d) Stationsgebühren Regiobahn 2.544.000 2.620.000 2.699.000 2.780.000 2.753.000

Summe 12.351.000 12.722.000 13.103.000 13.497.000 13.367.000

2a)  Auflösung des passiven RAP für Verbesserung  des 

Leistungsangebotes (Doppeltraktionen an Samstagen und 

Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarung aus 2012)

42.000 42.000 42.000 42.000 42.000

2b) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung  des 

Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. 

Vereinbarungen aus 2017)

72.500 72.500 72.500 72.500 72.500

2c) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung  des 

Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. 

Vereinbarung aus 2019)

120.500 120.500 120.500 120.500 120.500

3)  Erträge aus Werbung 74.460 75.949 77.468 79.018 77.497

4)  Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen 

Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB 

IX

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

5)  Sonstige Erträge 171.100,00 172.222,00 173.366,00 84.534 83.389

davon Fahrzeugverkauf Talente

davon Anü / Erstattung Bildungsgutscheine / Sonderverk. 90.000 90.000 90.000

6)  Zinserträge 0 0 0 0 0

7)  Erstattung Regiobahn GmbH für baustellenbedingte 

Ausfälle einschl. Kosten für SEV
150.000,00 150.000 150.000 150.000 150.000

7b) Erstattung VRR DB Baustellen

8)  Erträge aus Geschäftsbesorgung für 98.000 100.000 102.000 104.000 106.000

  Regiobahn GmbH

Zwischensumme Erträge 30.272.866,00 31.021.487,00 31.804.506,00 32.534.161,00 32.256.205,00

Ertragsminderung durch:

9a)  erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf 

Grund von Nicht- und Schlechtleistungen
268.831 274.208 279.692 285.286 279.800

9b)  Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen 

Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB 

IX (Anrechnung)

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

9c)  erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf 

Grund von Baustellen DB Netz AG
67.208 68.552 69.923 71.321 69.950

9d)  erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf 

Grund von Baustellen Regiobahn GmbH
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Summe der Erträge nach Baustellen 29.596.827,00 30.338.727,00 31.114.891,00 31.837.554,00 31.566.455,00

Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten 17.245.827,00 17.616.727,00 18.011.891,00 18.340.554,00 18.199.455,00

  *(Summe der Erträge nach Baustellen ohne Infrastrukturkosten)

10)  Kosten Betrieb 3.889.000 3.966.000 4.041.000 4.122.000 4.091.000

  Subunternehmer RBE 0 0 0 0 0

  Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge 3.860.000 3.936.000 4.011.000 4.091.000 4.061.000

  Schienenersatzverkehr 29.000 30.000 30.000 31.000 30.000

11)  Energiekosten 2.054.000 2.203.000 2.415.000 2.647.000 2.789.000

  Diesel 2.010.000 2.203.000 2.415.000 2.647.000 2.789.000

  Strom 44.000 0 0 0 0

12a)  Infrastrukturkosten durchlaufend: 12.351.000 12.722.000 13.103.000 13.497.000 13.367.000

  Trassenkosten DB Netz 3.558.000 3.665.000 3.774.000 3.888.000 3.850.000

  Trassenkosten Regiobahn 3.628.000 3.737.000 3.849.000 3.965.000 3.927.000

  Stationsgebühren DB 2.621.000 2.700.000 2.781.000 2.864.000 2.837.000

  Stationsgebühren Regiobahn 2.544.000 2.620.000 2.699.000 2.780.000 2.753.000

12b)  Infrastrukturkosten nicht durchlaufend: 349.000 355.000 362.000 369.000 362.000

  Regiobahn GmbH (Abstellanlagen) 287.000 292.000 298.000 304.000 298.000

  Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH 62.000 63.000 64.000 65.000 64.000

13)  Personalkosten 7.138.000 7.314.000 7.495.000 7.589.000 7.480.000

  Löhne und Gehälter 7.027.000 7.203.000 7.383.000 7.567.000 7.458.000

  Weiterbildung/Schulung 111.000 111.000 112.000 22.000 22.000

  Personalrekrutierung 0 0 0 0 0

14)  Verwaltungskosten 269.000 274.000 279.000 284.000 280.000

  davon Raumkosten 95.000 97.000 98.000 100.000 99.000

  davon sonstige Verwaltungskosten 174.000 177.000 181.000 184.000 181.000

15)  Fahrzeugkosten 54.000 55.000 56.000 57.000 56.000

16)  Produktmarketing/Sommerfest 39.000 41.000 41.000 42.000 41.000

17)  Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR 170.000 173.000 177.000 180.000 177.000

18)  Bewirtungs- und Reisekosten 16.000 16.000 16.000 17.000 16.000

19)  Fremdleistungen 200.000 200.000 100.000 105.000 110.000

20)  Rechts- und Beratungskosten 106.000 108.000 110.000 112.000 110.000

21)  Abschreibungen 1.724.000 1.725.000 1.726.000 1.728.000 1.726.000

22)  Versicherungen, Mitgliedschaften 252.000 257.000 262.000 267.000 262.000

23)  Sonstige Aufwendungen 177.000 179.000 181.000 183.000 177.000

24)  Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH 74.000 76.000 78.000 80.000 82.000

25)  Zinsaufwendungen 268.000 269.000 269.000 270.000 266.000

26)  Ertragsabhängige Steuern 0 0 42.000 91.350 56.040

  Summe der Aufwendungen 29.130.000 29.933.000 30.753.000 31.640.350 31.448.040

  Summe der Erträge 30.272.866 31.021.487 31.804.506 32.534.161 32.256.205

  Summe der Aufwendungen 29.130.000 29.933.000 30.753.000 31.640.350 31.448.040

Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten 17.245.827 17.616.727 18.011.891 18.340.554 18.199.455

  *(Summe der Erträge nach Baustellen ohne 

Infrastrukturkosten)

  Summe der Aufwendungen ohne Infrastrukturkosten 16.779.000 17.211.000 17.650.000 18.143.350 18.081.040

  JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG  -S28- 466.827 405.727 361.891 197.204 118.415

*in Gehälter enthalten
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Der Wirtschaftsplan 2020/2021 der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH GmbH ist nicht 

verfügbar. 
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